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Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte (GOZ)
Vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316),

zuletzt geåndert durch Gesetz vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661)

Auf Grund des § 15 des Gesetzes çber die Ausçbung der Zahnheilkunde in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225) verordnet die
Bundesregierung:

Artikel 1
Ønderung der Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte

Die Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316),
die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 4. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3320) geåndert worden ist, wird wie folgt geåndert:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Vergçtungen fçr die beruflichen Leistungen der Zahnårzte bestimmen
sich nach dieser Verordnung, soweit nicht durch Bundesgesetz etwas anderes be-
stimmt ist.

(2) Vergçtungen darf der Zahnarzt nur fçr Leistungen berechnen, die nach den
Regeln der zahnårztlichen Kunst fçr eine zahnmedizinisch notwendige zahnårzt-
liche Versorgung erforderlich sind. Leistungen, die çber das Maß einer zahnme-
dizinisch notwendigen zahnårztlichen Versorgung hinausgehen, darf er nur be-
rechnen, wenn sie auf Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind.

§ 2
Abweichende Vereinbarung

(1) Durch Vereinbarung zwischen Zahnarzt und Zahlungspflichtigem kann eine
von dieser Verordnung abweichende Gebçhrenhæhe festgelegt werden. Die Ver-
einbarung einer abweichenden Punktzahl (§ 5 Absatz 1 Satz 2) oder eines abwei-
chenden Punktwertes (§ 5 Absatz 1 Satz 3) ist nicht zulåssig. Notfall- und akute
Schmerzbehandlungen dçrfen nicht von einer Vereinbarung nach Satz 1 abhångig
gemacht werden.

(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ist nach persænlicher Absprache im
Einzelfall zwischen Zahnarzt und Zahlungspflichtigem vor Erbringung der Leis-
tung des Zahnarztes schriftlich zu treffen. Dieses muss neben der Nummer und
der Bezeichnung der Leistung, dem vereinbarten Steigerungssatz und dem sich
daraus ergebenen Betrag auch die Feststellung enthalten, dass eine Erstattung
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der Vergçtung durch Erstattungsstellen mæglicherweise nicht in vollem Umfang
gewåhrleistet ist. Weitere Erklårungen darf die Vereinbarung nicht enthalten. Der
Zahnarzt hat dem Zahlungspflichtigen einen Abdruck der Vereinbarung auszu-
håndigen.

(3) Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 und ihre Vergçtung mçssen in einem
Heil- und Kostenplan schriftlich vereinbart werden. Der Heil- und Kostenplan
muss vor Erbringung der Leistung erstellt werden; er muss die einzelnen Leistun-
gen und Vergçtungen sowie die Feststellung enthalten, dass es sich umLeistungen
auf Verlangen handelt und eine Erstattung mæglicherweise nicht gewåhrleistet ist.
§ 6 Abs. 1 bleibt unberçhrt.

(4) Bei vollstationåren, teilstationåren sowie vor- und nachstationåren privat-
zahnårztlichen Leistungen ist eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 nur fçr
vom Wahlzahnarzt persænlich erbrachte Leistungen zulåssig.

§ 3
Vergçtungen

Als Vergçtungen stehen dem Zahnarzt Gebçhren, Entschådigungen und Ersatz
von Auslagen zu.

§ 4
Gebçhren

(1) Gebçhren sind Vergçtungen fçr die im Gebçhrenverzeichnis (Anlage 1) ge-
nannten zahnårztlichen Leistungen.

(2) Der Zahnarzt kann Gebçhren nur fçr selbståndige zahnårztliche Leistungen
berechnen, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht nach fachlicher
Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). Fçr eine Leistung, die Bestandteil
oder eine besondere Ausfçhrung einer anderen Leistung nach demGebçhrenver-
zeichnis ist, kann der Zahnarzt eine Gebçhr nicht berechnen, wenn er fçr die an-
dere Leistung eineGebçhr berechnet. Dies gilt auch fçr die zur Erbringung der im
Gebçhrenverzeichnis aufgefçhrten operativen Leistungen methodisch notwendi-
gen operativen Einzelschritte. Eine Leistung ist methodisch notwendiger Be-
standteil einer anderen Leistung, wenn sie inhaltlich von der Leistungsbeschrei-
bung der anderen Leistung (Zielleistung) umfasst und auch in deren Bewertung
berçcksichtigt worden ist.

(3) Mit den Gebçhren sind die Praxiskosten einschließlich der Kosten fçr Fçl-
lungsmaterial, fçr den Sprechstundenbedarf, fçr die Anwendung von Instrumen-
ten und Apparaten sowie fçr Lagerhaltung abgegolten, soweit nicht im Gebçh-
renverzeichnis etwas anderes bestimmt ist. Hat der Zahnarzt zahnårztliche Leis-
tungen unter Inanspruchnahme Dritter, die nach dieser Verordnung selbst nicht

D 2

D 2/2



liquidationsberechtigt sind, erbracht, so sind die hierdurch entstandenen Kosten
ebenfalls mit der Gebçhr abgegolten.

(4) Kosten, die nach Absatz 3 mit den Gebçhren abgegolten sind, dçrfen nicht
gesondert berechnet werden. Eine Abtretung des Vergçtungsanspruchs in Hæhe
solcher Kosten ist gegençber dem Zahlungspflichtigen unwirksam.

(5) Sollen Leistungen durch Dritte erbracht werden, die diese dem Zahlungs-
pflichtigen unmittelbar berechnen, so hat der Zahnarzt ihn darçber zu unterrich-
ten.

§ 5
Bemessung der Gebçhren fçr Leistungen des Gebçhrenverzeichnisses

(1) Die Hæhe der einzelnen Gebçhr bemisst sich nach dem Einfachen bis Drei-
einhalbfachen des Gebçhrensatzes. Gebçhrensatz ist der Betrag, der sich ergibt,
wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung des Gebçhrenverzeichnisses mit dem
Punktwert vervielfacht wird. Der Punktwert betrågt 5,62421 Cent. Bei der Be-
messung von Gebçhren sind sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 ab-
zurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden; die Rundung ist erst
nach der Multiplikation mit dem Steigerungsfaktor nach Satz 1 vorzunehmen.

(2) Innerhalb des Gebçhrenrahmens sind die Gebçhren unter Berçcksichtigung
der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistung sowie der Um-
stånde bei der Ausfçhrung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Schwierig-
keit der einzelnen Leistung kann auch durch die Schwierigkeit des Krankheitsfal-
les begrçndet sein. Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung
berçcksichtigt worden sind, haben hierbei außer Betracht zu bleiben.Der 2,3fache
Gebçhrensatz bildet die nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durchschnittliche
Leistung ab; ein Ûberschreiten dieses Gebçhrensatzes ist nur zulåssig, wenn Be-
sonderheiten der in Satz 1 genannten Bemessungskriterien dies rechtfertigen;
Leistungen mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad oder Zeitaufwand
sind mit einem niedrigeren Gebçhrensatz zu berechnen.

§ 6
Gebçhren fçr andere Leistungen

(1) Selbstståndige zahnårztliche Leistungen, die in das Gebçhrenverzeichnis
nicht aufgenommen sind, kænnen entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeit-
aufwand gleichwertigen Leistung des Gebçhrenverzeichnisses dieser Verordnung
berechnet werden. Sofern auch eine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleich-
wertige Leistung im Gebçhrenverzeichnis dieser Verordnung nicht enthalten ist,
kann die selbståndige zahnårztliche Leistung entsprechend einer nach Art, Kos-
ten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung der in Absatz 2 genannten Leis-
tungen des Gebçhrenverzeichnisses der Gebçhrenordnung fçr Ørzte berechnet
werden.
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(2) Die Vergçtungen sind nach den Vorschriften der Gebçhrenordnung fçr Ørzte
zu berechnen, soweit die Leistung nicht als selbståndige Leistung oder Teil einer
anderen Leistung im Gebçhrenverzeichnis der Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte
enthalten ist undwenn die Leistungen, die der Zahnarzt erbringt, in den folgenden
Abschnitten des Gebçhrenverzeichnisses der Gebçhrenordnung fçr Ørzte aufge-
fçhrt sind:

1. B I, B II, B III unter den Nummern 30, 31 und 34, B IV bis B VI,

2. C I unter den Nummern 200, 204, 210 und 211, C II, C III bis C VII, C VIII
nur soweit eine zugrunde liegende ambulante operative Leistung berechnet
wird,

3. E V und E VI,

4. J,

5. L I, L II unter den Nummern 2072 bis 2074, L III, L V unter den Num-
mern 2253 bis 2256 im Rahmen der Behandlung von Kieferbrçchen, LVI un-
ter den Nummern 2321, 2355 und 2356 im Rahmen der Behandlung von Kie-
ferbrçchen, LVII, L IX,

6. M unter den Nummern 3511, 3712, 3714, 3715, 4504, 4530, 4538, 4605, 4606
und 4715,

7. N unter der Nummer 4852 sowie

8. O.

§ 7
Gebçhren bei stationårer Behandlung

(1) Bei vollstationåren, teilstationåren sowie vor- und nachstationåren privat-
zahnårztlichen Leistungen sind die nach dieser Verordnung berechneten Gebçh-
ren einschließlich der darauf entfallenden Zuschlåge um 25 vomHundert zu min-
dern. Abweichend davon betrågt die Minderung fçr Leistungen und Zuschlåge
nach Satz 1 von Belegzahnårzten oder niedergelassenen anderen Zahnårzten 15
vomHundert. Ausgenommen von dieserMinderungspflicht ist der Zuschlag nach
Buchstabe J in Abschnitt B V des Gebçhrenverzeichnisses der Gebçhrenordnung
fçr Ørzte.

(2) Neben den nach Absatz 1 geminderten Gebçhren darf der Zahnarzt Kosten
nicht berechnen; die §§ 8 und 9 bleiben unberçhrt.

D 2

D 2/4



§ 8
Entschådigungen

(1) Als Entschådigungen fçr Besuche erhålt der Zahnarzt Wegegeld oder Reise-
entschådigung; hierdurch sind Zeitversåumnisse und die durch den Besuch be-
dingten Mehrkosten abgegolten.

(2) Der Zahnarzt kann fçr jeden Besuch ein Wegegeld berechnen. Das Wegegeld
betrågt fçr einenBesuch innerhalb eines Radius umdie Praxisstelle des Zahnarztes
von

1. bis zu zwei Kilometern 4,30 Euro, bei Nacht (zwischen 20 und 8 Uhr) 8,60
Euro,

2. mehr als zwei Kilometern bis zu fçnf Kilometern 8,00 Euro, bei Nacht 12,30
Euro,

3. mehr als fçnf Kilometern bis zu zehn Kilometern 12,30 Euro, bei Nacht 18,40
Euro,

4. mehr als zehn Kilometern bis zu 25 Kilometern 18,40 Euro, bei Nacht 30,70
Euro.

Erfolgt der Besuch von der Wohnung des Zahnarztes aus, so tritt bei der Berech-
nung des Radius die Wohnung des Zahnarztes an die Stelle der Praxisstelle. Wer-
denmehrere Patienten in derselben håuslichenGemeinschaft oder in einemHeim,
insbesondere in einemAlten- oder Pflegeheim besucht, darf der Zahnarzt dasWe-
gegeld unabhångig von der Anzahl der besuchten Patienten und deren Versicher-
tenstatus insgesamt nur einmal und nur anteilig berechnen.

(3) Bei Besuchen außerhalb eines Radius von 25 Kilometern um die Praxisstelle
des Zahnarztes tritt an die Stelle des Wegegeldes eine Reiseentschådigung.

Als Reiseentschådigung erhålt der Zahnarzt

1. 0,42 Euro fçr jeden zurçckgelegten Kilometer, wenn er einen eigenen Kraft-
wagen benutzt, bei Benutzung anderer Verkehrsmittel die tatsåchlichen Auf-
wendungen,

2. bei Abwesenheit bis zu acht Stunden 56,00 Euro, bei Abwesenheit von mehr
als acht Stunden 112,50 Euro je Tag,

3. Ersatz der Kosten fçr notwendige Ûbernachtungen.

Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
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§ 9
Ersatz von Auslagen fçr zahntechnische Leistungen

(1) Neben den fçr die einzelnen zahnårztlichen Leistungen vorgesehenen Ge-
bçhren kænnen als Auslagen die demZahnarzt tatsåchlich entstandenen angemes-
senenKosten fçr zahntechnische Leistungen berechnet werden, soweit diese Kos-
ten nicht nach den Bestimmungen desGebçhrenverzeichnisses mit denGebçhren
abgegolten sind.

(2) Der Zahnarzt hat demZahlungspflichtigen vor der Behandlung einenKosten-
voranschlag des gewerblichen oder des praxiseigenen Labors çber die voraus-
sichtlich entstehenden Kosten fçr zahntechnische Leistungen anzubieten und
auf dessen Verlangen in Textform vorzulegen, sofern die Kosten insgesamt vo-
raussichtlich einen Betrag von 1.000 Euro çberschreiten. Fçr Behandlungen, die
auf der Grundlage eines Heil- und Kostenplans fçr einen Behandlungszeitraum
von mehr als zwælf Monaten geplant werden, gilt Satz 1 nur, sofern voraussicht-
lich bereits innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten Kosten von mehr als
1.000 Euro entstehen. Der Kostenvoranschlag muss die voraussichtlichen Ge-
samtkosten fçr zahntechnische Leistungen und die dabei verwendeten Materiali-
en angeben. Art, Umfang und Ausfçhrung der einzelnen Leistungen, Berech-
nungsgrundlage und Herstellungsort der zahntechnischen Leistungen sind dem
Zahlungspflichtigen auf Verlangen nåher zu erlåutern. Ist eineÛberschreitung der
im Kostenvoranschlag genannten Kosten ummehr als 15 vomHundert zu erwar-
ten, hat der Zahnarzt den Zahlungspflichtigen hierçber unverzçglich in Textform
zu unterrichten.

§ 10
Fålligkeit und Abrechnung der Vergçtung; Rechnung

(1) Die Vergçtung wird fållig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine dieser Verord-
nung entsprechende Rechnung nach der Anlage 2 erteilt worden ist. Kçnftige Øn-
derungen der Anlage 2 werden durch das Bundesministerium fçr Gesundheit
durch Bekanntmachung veræffentlicht.

(2) Die Rechnung muss insbesondere enthalten:

1. das Datum der Erbringung der Leistung,

2. bei Gebçhren die Nummer und die Bezeichnung der einzelnen berechneten
Leistung einschließlich einer verståndlichen Bezeichnung des behandelten
Zahnes und einer in der Leistungsbeschreibung oder einer Abrechnungsbe-
stimmung gegebenenfalls genannten Mindestdauer sowie den jeweiligen Be-
trag und den Steigerungssatz,

3. bei Gebçhren fçr vollstationåre, teilstationåre sowie vor- und nachstationåre
privatzahnårztliche Leistungen zusåtzlich den Minderungsbetrag nach § 7,
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4. bei Entschådigungen nach § 8 den Betrag, die Art der Entschådigung und die
Berechnung,

5. bei Ersatz von Auslagen nach § 9 Art, Umfang und Ausfçhrung der einzelnen
Leistungen und deren Preise sowie die direkt zurechenbaren Materialien und
deren Preise, insbesondere Bezeichnung, Gewicht undTagespreis der verwen-
deten Legierungen,

6. bei nach dem Gebçhrenverzeichnis gesondert berechnungsfåhigen Kosten
Art, Menge und Preis verwendeter Materialien; die Auslagen sind dem Zah-
lungspflichtigen auf Verlangen nåher zu erlåutern.

(3) Ûberschreitet die berechnete Gebçhr nach Absatz 2 Nr. 2 das 2,3fache des
Gebçhrensatzes, ist dies auf die einzelne Leistung bezogen fçr den Zahlungs-
pflichtigen verståndlich und nachvollziehbar schriftlich zu begrçnden. Auf Ver-
langen ist die Begrçndung nåher zu erlåutern. Soweit im Falle einer abweichenden
Vereinbarung nach § 2 auch ohne die getroffene Vereinbarung ein Ûberschreiten
der in Satz 1 genannten Steigerungssåtze gerechtfertigt gewesen wåre, ist das
Ûberschreiten auf Verlangen des Zahlungspflichtigen schriftlich zu begrçnden;
die Såtze 1 und 2 gelten entsprechend. Die Bezeichnung der Leistung nach Ab-
satz 2Nr. 2 kann entfallen, wenn der Rechnung eine Zusammenstellung beigefçgt
ist, der die Bezeichnung fçr die abgerechnete Leistungsnummer entnommen wer-
den kann. Bei Auslagen nach Absatz 2Nr. 5 ist der Beleg oder ein sonstigerNach-
weis beizufçgen. Wurden zahntechnische Leistungen in Auftrag gegeben, ist eine
den Erfordernissen des Absatzes 2 Nr. 5 entsprechende Rechnung des Dentalla-
bors beizufçgen; insoweit gençgt es, in der Rechnung des Zahnarztes den Ge-
samtbetrag fçr diese Leistungen anzugeben. Leistungen, die auf Verlangen er-
bracht worden sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2 und § 2 Abs. 3) sind als solche zu bezeich-
nen.

(4) Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 1 berechnet, ist die entsprechend bewertete
Leistung fçr den Zahlungspflichtigen verståndlich zu beschreiben und mit dem
Hinweis „entsprechend“ sowie der Nummer und der Bezeichnung der als gleich-
wertig erachteten Leistung zu versehen.

(5) Durch Vereinbarung mit æffentlich-rechtlichen Kostentrågern kann eine von
den Vorschriften der Absåtze 1 bis 4 abweichende Regelung getroffen werden.

(6) Die Ûbermittlung von Daten an einen Dritten zum Zwecke der Abrechnung
ist nur zulåssig, wenn der Betroffene gegençber dem Zahnarzt in die Ûbermitt-
lung der fçr die Abrechnung erforderlichenDaten schriftlich eingewilligt und den
Zahnarzt insoweit schriftlich von seiner Schweigepflicht entbunden hat.
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§ 11
Ûbergangsvorschrift

Die Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte in der vor dem 1. Januar 2012 geltenden
Fassung gilt weiter fçr

1. Leistungen, die vor dem Inkrafttreten der Verordnung vom 5. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2661) erbracht worden sind,

2. vor dem Inkrafttreten der Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 2661) begonnene Leistungen nach den Nummern 215 bis 222, 500 bis 523
und 531 bis 534 des Gebçhrenverzeichnisses der Gebçhrenordnung fçr Zahn-
årzte in der vor dem 1. Januar 2012 geltenden Fassung, wenn sie erst nach
Inkrafttreten der Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661) been-
det werden,

3. Leistungen des Gebçhrenverzeichnisses der Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte
in der vor dem 1. Januar 2012 geltenden Fassung, die auf Grund einer vor dem
Inkrafttreten der Verordnung vom 5. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2661) ge-
planten und begonnenen kieferorthopådischen Behandlung bis zum Behand-
lungsabschluss, långstens jedoch bis zumAblauf von vier Jahren nach Inkraft-
treten dieser Verordnung, erbracht werden.

§ 12
Ûberprçfung

Die Bundesregierung prçft die Auswirkungen der Neustrukturierung und -be-
wertung der Leistungen der Gebçhrenordnung fçr Zahnårzte. Sie berichtet dem
Bundesrat bis spåtestensMitte des Jahres 2015 çber das Ergebnis der Prçfung und
die tragenden Grçnde.
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Gebçhrenverzeichnis fçr zahnårztliche Leistungen

A. Allgemeine zahnårztliche Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

1. Eine Beratungsgebçhr nach der Nummer 1 des Gebçhrenverzeichnisses fçr
årztliche Leistungen — Anlage zur Gebçhrenordnung fçr Ørzte in der am
01. 01. 2012 geltenden Fassung— darf im Behandlungsfall nur einmal zusam-
men mit einer Gebçhr fçr eine Leistung nach diesem Gebçhrenverzeichnis
und fçr eine Leistung aus den Abschnitten C bis O des Gebçhrenverzeichnis-
ses fçr årztliche Leistungen berechnet werden.

Eine Beratungsgebçhr nach der Nummer 3 des Gebçhrenverzeichnisses fçr
årztliche Leistungen ist nur berechnungsfåhig als einzige Leistung oder im
Zusammenhang mit einer Untersuchung nach der Nummer 0010 oder einer
Untersuchung nach den Nummern 5 oder 6 des Gebçhrenverzeichnisses fçr
årztliche Leistungen. Andere weitere Leistungen dçrfen neben der Leistung
nach der Nummer 3 nicht berechnet werden.

Als Behandlungsfall gilt fçr die Behandlung derselben Erkrankung der Zeit-
raum eines Monats nach der jeweils ersten Inanspruchnahme des Zahnarztes.

2. Das bei Leistungen nach diesem Gebçhrenverzeichnis verwendete Abfor-
mungsmaterial ist gesondert berechnungsfåhig.

3. Material- und Laborkosten im Sinne dieses Gebçhrenverzeichnisses umfassen
Praxiskosten nach § 4 Abs. 3 und Auslagen fçr zahntechnische Leistungen
nach § 9 dieser Gebçhrenordnung.

Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

0010 Eingehende Untersuchung zur Fest-
stellung von Zahn-, Mund- und Kie-
fererkrankungen einschließlich Erhe-
bung des Parodontalbefundes sowie
Aufzeichnung des Befundes

100 5,62 12,94 19,68 11,24

0030 Aufstellung eines schriftlichen Heil-
und Kostenplans nach Befundaufnah-
me und gegebenenfalls Auswertung
von Modellen

200 11,25 25,87 39,37 22,50

0040 Aufstellung eines schriftlichen Heil-
und Kostenplans bei kieferorthopådi-
scher Behandlung oder bei funktions-
analytischen und funktionstherapeuti-
schen Maßnahmen nach Befundauf-

250 14,06 32,34 49,21 28,12
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

nahme und Ausarbeitung einer Be-
handlungsplanung
Die Leistungen nach den Nummern
0030 und 0040 sind nicht nebeneinan-
der berechnungsfåhig.

0050 Abformung oder Teilabformung eines
Kiefers fçr ein Situationsmodell ein-
schließlich Auswertung zur Diagnose
oder Planung

120 6,75 15,52 23,62 13,50

0060 Abformung beider Kiefer fçr Situati-
onsmodelle und einfache Bissfixierung
einschließlich Auswertung zur Dia-
gnose oder Planung
Die Nebeneinanderberechnung der
Leistungen nach den Nummern 0050
und 0060 ist in der Rechnung zu be-
grçnden.

260 14,62 33,63 51,18 29,24

0065 Optisch-elektronische Abformung
einschließlich vorbereitender Maß-
nahmen, einfache digitale Bissregis-
trierung und Archivierung, je Kiefer-
hålfte oder Frontzahnbereich
Neben der Leistung nach der Num-
mer 0065 sind konventionelle Abfor-
mungen nach diesem Gebçhrenver-
zeichnis fçr dieselbe Kieferhålfte oder
denselben Frontzahnbereich nicht be-
rechnungsfåhig.

80 4,50 10,35 15,75 9,00

0070 Vitalitåtsprçfung eines Zahnes oder
mehrerer Zåhne einschließlich Ver-
gleichstest, je Sitzung

50 2,81 6,47 9,84 5,62

0080 Intraorale Oberflåchenanåsthesie, je
Kieferhålfte oder Frontzahnbereich

30 1,69 3,88 5,91 3,38

0090 Intraorale Infiltrationsanåsthesie 60 3,37 7,76 11,81 6,74

0100 Intraorale Leitungsanåsthesie 70 3,94 9,05 13,78 7,88

Wird die Leistung nach der Num-
mer 0090 je Zahn mehr als einmal be-
rechnet, ist dies in der Rechnung zu be-
grçnden.
Bei den Leistungen nach den Num-
mern 0090 und 0100 sind die Kosten
der verwendeten Anåsthetika geson-
dert berechnungsfåhig.
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

0110 Zuschlag fçr die Anwendung eines
Operationsmikroskops bei den Leis-
tungen nach den Nummern 2195,
2330, 2340, 2360, 2410, 2440, 3020,
3030, 3040, 3045, 3060, 3110, 3120,
3190, 3200, 4090, 4100, 4130, 4133,
9100, 9110, 9120, 9130 und 9170
Der Zuschlag nach der Nummer 0110
ist je Behandlungstag nur einmal und
nur mit dem einfachen Gebçhrensatz
berechnungsfåhig.

400 22,50 – – –

0120 Zuschlag fçr die Anwendung eines La-
sers bei den Leistungen nach den
Nummern 2410, 3070, 3080, 3210,
3240, 4080, 4090, 4100, 4130, 4133
und 9160
Der Zuschlag nach der Nummer 0120
betrågt 100 v. H. des einfachen Ge-
bçhrensatzes der betreffenden Leis-
tung, jedoch nicht mehr als 68 Euro.
Der Zuschlag nach der Nummer 0120
ist je Behandlungstag nur einmal be-
rechnungsfåhig.

max.
68,00

– – –

B. Prophylaktische Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

Prophylaktische Leistungen nach Abschnitt B sind nur bei Einzelunterweisung
(Individualprophylaxe) berechnungsfåhig; bei Gruppenunterweisung (Gruppen-
prophylaxe) sind sie nicht berechnungsfåhig.
Nr. Leistung Punkt-

zahl
Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

1000 Erstellung eines Mundhygienestatus
und eingehende Unterweisung zur
Vorbeugung gegen Karies und par-
odontale Erkrankungen, Dauer min-
destens 25 Minuten

200 11,25 25,87 39,37 22,50

1010 Kontrolle des Ûbungserfolges ein-
schließlich weiterer Unterweisung,
Dauer mindestens 15 Minuten

100 5,62 12,94 19,68 11,24

1020 Lokale Fluoridierung zur Verbesse-
rung der Zahnhartsubstanz, zur Kari-

50 2,81 6,47 9,84 5,62
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

esvorbeugung und -behandlung, mit
Lack oder Gel, je Sitzung

Die Leistung nach der Nummer 1000
ist innerhalb eines Jahres einmal, die
Leistung nach der Nummer 1010 in-
nerhalb eines Jahres dreimal berech-
nungsfåhig.
DieLeistungenumfassendieErhebung
von Mundhygiene-Indizes, das Anfår-
ben der Zåhne, die praktische Unter-
weisung mit individuellen Ûbungen
und dieMotivierung des Patienten.
Im Zusammenhang mit Leistungen
nach den Nummern 1000 und 1010
sind Leistungen nach den Num-
mern 0010, 4000 und 8000 sowie Bera-
tungen und Untersuchungen nach der
Gebçhrenordnung fçr Ørzte nur dann
berechnungsfåhig, wenn diese Leistun-
gen anderen Zwecken dienen und dies
in der Rechnung begrçndet wird.
Die Leistung nach der Nummer 1020
ist innerhalb eines Jahres hæchstens
viermal berechnungsfåhig.

1030 Lokale Anwendung von Medikamen-
ten zur Kariesvorbeugung oder initia-
len Kariesbehandlung mit einer indivi-
duell gefertigten Schiene als Medika-
mententråger, je Kiefer
1. Die Herstellung einer individuell

angefertigten Schiene als Medika-
mententråger (z. B. Tiefziehschie-
ne) ist gesondert berechnungsfåhig.

2. Mit der Gebçhr sind die Kosten fçr
das verwendete Medikament abge-
golten.

3. Die Anwendung eines konfektio-
nierten Læffels als Medikamenten-
tråger erfçllt nicht den Inhalt der
Leistung nach der Nummer 1030.

4. Bei Anwendung einer individuell
gefertigten Schiene als Medika-
mententråger fçr Fluoridierungs-
mittel ist die mehr als viermalige

90 5,06 11,64 17,72 10,12
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Berechnung der Leistung nach der
Nummer 1030 innerhalb eines Jah-
res in der Rechnung zu begrçnden.

1040 Professionelle Zahnreinigung
Die Leistung umfasst das Entfernen
der supragingivalen/gingivalen Belåge
auf Zahn- undWurzeloberflåchen ein-
schließlich Reinigung der Zahnzwi-
schenråume, das Entfernen des Bio-
films, die Oberflåchenpolitur und ge-
eignete Fluoridierungsmaßnahmen, je
Zahn oder Implantat oder Brçcken-
glied.
Die Leistung nach der Nummer 1040
ist neben den Leistungen nach den
Nummern 1020, 4050, 4055, 4060,
4070, 4075, 4090 und 4100 nicht be-
rechnungsfåhig.

28 1,57 3,62 5,51 3,14

C. Konservierende Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

Nur einmal verwendbare Nickel-Titan-Instrumente zur Wurzelkanalaufberei-
tung sind gesondert berechnungsfåhig.
Nr. Leistung Punkt-

zahl
Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

2000 Versiegelung von kariesfreien Zahnfis-
suren mit aushårtenden Kunststoffen,
auchGlattflåchenversiegelung, jeZahn

90 5,06 11,64 17,72 10,12

2010 Behandlung çberempfindlicher Zahn-
flåchen, je Kiefer

50 2,81 6,47 9,84 5,62

2020 Temporårer speicheldichter Verschluss
einer Kavitåt

98 5,51 12,68 19,29 11,02

2030 Besondere Maßnahmen beim Pråpa-
rieren oder Fçllen von Kavitåten (z. B.
Separieren, Beseitigen stærenden
Zahnfleisches, Stillung einer çbermå-
ßigen Papillenblutung), je Kieferhålfte
oder Frontzahnbereich
Die Leistung nach der Nummer 2030
ist je Sitzung fçr eine Kieferhålfte oder

65 3,66 8,41 12,80 7,32
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

einen Frontzahnbereich hæchstens ein-
mal fçr besondere Maßnahmen beim
Pråparieren und hæchstens einmal fçr
besondere Maßnahmen beim Fçllen
von Kavitåten berechnungsfåhig.

2040 Anlegen von Spanngummi, je Kiefer-
hålfte oder Frontzahnbereich

65 3,66 8,41 12,80 7,32

2050 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit plastischem Fçllungsmate-
rial einschließlich Unterfçllung, Anle-
gen einerMatrize oder Benutzen ande-
rer Hilfsmittel zur Formung der
Fçllung, einflåchig

213 11,98 27,55 41,93 23,96

2060 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
rationmitKompositmaterialien, inAd-
håsivtechnik (Konditionieren), einflå-
chig, ggf. einschließlich Mehrschicht-
technik, einschließlich Polieren, ggf.
einschließlich Verwendung von Inserts

527 29,64 68,17 103,74 59,28

2070 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit plastischem Fçllungsmate-
rial einschließlich Unterfçllung, Anle-
gen einerMatrize oder Benutzen ande-
rer Hilfsmittel zur Formung der
Fçllung, zweiflåchig

242 13,61 31,30 47,64 27,22

2080 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit Kompositmaterialien, in
Adhåsivtechnik (Konditionieren),
zweiflåchig, ggf. einschließlich Mehr-
schichttechnik, einschließlich Polie-
ren, ggf. einschließlich Verwendung
von Inserts

556 31,27 71,92 109,45 62,54

2090 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit plastischem Fçllungsmate-
rial einschließlich Unterfçllung, Anle-
gen einerMatrize oder Benutzen ande-
rer Hilfsmittel zur Formung der
Fçllung, dreiflåchig

297 16,70 38,42 58,46 33,40

2100 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit Kompositmaterialien, in
Adhåsivtechnik (Konditionieren),
dreiflåchig, ggf. einschließlich Mehr-
schichttechnik, einschließlich Polie-

642 36,11 83,05 126,38 72,22
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

ren, ggf. einschließlich Verwendung
von Inserts

2110 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit plastischem Fçllungsmate-
rial einschließlich Unterfçllung, Anle-
gen einerMatrize oder Benutzen ande-
rer Hilfsmittel zur Formung der
Fçllung, mehr als dreiflåchig

319 17,94 41,26 62,79 35,88

2120 Pråparieren einer Kavitåt und Restau-
ration mit Kompositmaterialien, in
Adhåsivtechnik (Konditionieren),
mehr als dreiflåchig, ggf. einschließlich
Mehrschichttechnik, einschließlich
Polieren, ggf. einschließlich Verwen-
dung von Inserts

770 43,31 99,60 151,57 86,62

2130 Kontrolle, Finieren/Polieren einer
Restauration in separater Sitzung,
auch Nachpolieren einer vorhandenen
Restauration

104 5,85 13,45 20,47 11,70

2150 Einlagefçllung, einflåchig 1141 64,17 147,60 224,60 128,34

2160 Einlagefçllung, zweiflåchig 1356 76,26 175,41 266,93 152,52

2170 Einlagefçllung, mehr als zweiflåchig 1709 96,12 221,07 336,41 192,24

2180 Vorbereitung eines zerstærten Zahnes
mit plastischem Aufbaumaterial zur
Aufnahme einer Krone

150 8,44 19,40 29,53 16,88

2190 Vorbereitung eines zerstærten Zahnes
durch gegossenen Aufbau mit Stiftver-
ankerung zur Aufnahme einer Krone

450 25,31 58,21 88,58 50,62

2195 Vorbereitung eines zerstærten Zahnes
durch einen Schraubenaufbau oder
Glasfaserstift o. Ø. zur Aufnahme ei-
ner Krone

300 16,87 38,81 59,05 33,74

Die Leistungen nach den Num-
mern 2180, 2190 oder 2195 sind neben
den Leistungen nach den Nummern
2150 bis 2170 nicht berechnungsfåhig.
Die Leistung nach der Nummer 2180
ist neben der Leistung nach der Num-
mer 2190 nicht berechnungsfåhig.
Die Leistung nach der Nummer 2195
ist neben der Leistung nach der Num-
mer 2180 berechnungsfåhig.
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Die Leistungen nach den Nummern
2180, 2190 und/oder die Leistung nach
der Nummer 2195 ist je Zahn nur je-
weils einmal berechnungsfåhig.
Die Kosten fçr die Verankerungsele-
mente sind gesondert berechnungsfå-
hig.

2197 Adhåsive Befestigung (plastischer
Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone,
Veneer etc.)

130 7,31 16,82 25,59 14,62

2200 Versorgung eines Zahnes oder Implan-
tats durch eine Vollkrone (Tangential-
pråparation)

1322 74,35 171,01 260,23 148,70

2210 Versorgung eines Zahnes durch eine
Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenprå-
paration)

1678 94,37 217,06 330,31 188,74

2220 Versorgung eines Zahnes durch eine
Teilkrone mit Retentionsrillen oder
-kåsten oder mit Pinledges einschließ-
lich Rekonstruktion der gesamten
Kauflåche, auch Versorgung eines
Zahnes durch ein Veneer

2067 116,25 267,38 406,88 232,50

Neben den Leistungen nach den Num-
mern 2200 bis 2220 sind die Leistungen
nach den Nummern 2050 bis 2130
nicht berechnungsfåhig.
Die Leistung nach der Nummer 2210
ist im Zusammenhang mit Implanta-
ten nicht berechnungsfåhig.
Durch die Leistungen nach den Num-
mern 2150 bis 2170 und 2200 bis 2220
sind folgende zahnårztliche Leistun-
gen abgegolten: Pråparieren des Zah-
nes oder Implantats, Relationsbestim-
mung, Abformungen, Einproben, pro-
visorisches Eingliedern, festes Einfçgen
der Einlagefçllung oder der Krone
oder der Teilkrone oder des Veneers,
Nachkontrolle und Korrekturen.
Die Leistung nach der Nummer 2200
umfasst auch die Verschraubung und
Abdeckung mit Fçllungsmaterial.
Zu den Kronen nach den Num-
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

mern 2200 bis 2220 gehæren Kronen
(Voll- und Teilkronen) jeder zahntech-
nischen Ausfçhrung.

Teilleistungen nach den Nummern
2200 bis 2220:

2230 Enden die Leistungenmit der Pråpara-
tion eines Zahnes oder Abdrucknahme
beim Implantat, so ist die Hålfte der
jeweiligen Gebçhr berechnungsfåhig.

2240 Sind darçber hinaus weitere Maßnah-
men erfolgt, so sind drei Viertel der je-
weiligen Gebçhr berechnungsfåhig.

Die Leistungen nach den Num-
mern 2230 oder 2240 sind nur berech-
nungsfåhig, wenn es demZahnarzt ob-
jektiv auf Dauer unmæglich war, die
Behandlung fortzusetzen oder eine
Fortsetzung aus medizinischen Grçn-
den nicht indiziert war.

2250 Eingliederung einer konfektionierten
Krone in der pådiatrischen Zahnheil-
kunde
Die Kosten fçr konfektionierte Kronen
sind gesondert berechnungsfåhig.

210 11,81 27,16 41,34 23,62

2260 Provisorium im direkten Verfahren
ohne Abformung, je Zahn oder Im-
plantat, einschließlich Entfernung

100 5,62 12,94 19,68 11,24

2270 Provisorium im direkten Verfahren
mit Abformung, je Zahn oder Implan-
tat, einschließlich Entfernung

270 15,19 34,93 53,15 30,38

Bei Verwendung eines konfektionier-
ten Provisoriums sind die Kosten hier-
fçr gesondert berechnungsfåhig.
Das Wiedereingliedern desselben Pro-
visoriums, gegebenenfalls auch mehr-
mals, einschließlich Entfernung, ist
mit der Gebçhr nach der Num-
mer 2260 oder 2270 abgegolten.

2290 Entfernung einer Einlagefçllung, einer
Krone, eines Brçckenankers, Abtren-
nen eines Brçckengliedes oder Steges
oder Øhnliches

180 10,12 23,28 35,43 20,24
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

2300 Entfernung eines Wurzelstiftes 270 15,19 34,93 53,15 30,38

2310 Wiedereingliederung einer Einlagefçl-
lung, einer Teilkrone, eines Veneers
oder einer Krone oder Wiederherstel-
lung einer Verblendschale an heraus-
nehmbarem Zahnersatz

145 8,16 18,76 28,54 16,32

2320 Wiederherstellung einer Krone, einer
Teilkrone, eines Veneers, eines Brç-
ckenankers, einer Verblendschale oder
einer Verblendung an festsitzendem
Zahnersatz, gegebenenfalls einschließ-
lich Wiedereingliederung und Abfor-
mung

350 19,68 45,27 68,90 39,36

2330 Maßnahmen zur Erhaltung der vitalen
Pulpa bei Caries profunda (Exkavie-
ren, indirekte Ûberkappung), je Kavi-
tåt

110 6,19 14,23 21,65 12,38

2340 Maßnahmen zur Erhaltung der freilie-
genden vitalen Pulpa (Exkavieren, di-
rekte Ûberkappung), je Kavitåt

200 11,25 25,87 39,37 22,50

2350 Amputation und Versorgung der vita-
len Pulpa einschließlich Exkavieren

290 16,31 37,51 57,09 32,62

2360 Exstirpation der vitalen Pulpa ein-
schließlich Exkavieren, je Kanal

110 6,19 14,23 21,65 12,38

2380 Amputation und endgçltige Versor-
gung der avitalen Milchzahnpulpa

160 9,00 20,70 31,50 18,00

2390 Trepanation eines Zahnes, als selbstån-
dige Leistung

65 3,66 8,41 12,80 7,32

2400 Elektrometrische Långenbestimmung
eines Wurzelkanals
Die Leistung nach der Nummer 2400
ist je Wurzelkanal hæchstens zweimal
je Sitzung berechnungsfåhig.

70 3,94 9,05 13,78 7,88

2410 Aufbereitung einesWurzelkanals auch
retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in
mehreren Sitzungen
Die Leistung nach der Nummer 2410
ist fçr denselben Wurzelkanal nur
dann erneut berechnungsfåhig, wenn
der Wurzelkanal nach der ersten Auf-
bereitung definitiv versorgt worden ist.
Wenn auf Grund anatomischer Beson-

392 22,05 50,71 77,16 44,10
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

derheiten eine Aufbereitung in einer
Sitzung nicht erfolgen kann, ist die
Leistung nach der Nummer 2410 fçr
denselben Wurzelkanal erneut berech-
nungsfåhig. Dies ist in der Rechnung
zu begrçnden. Je Aufbereitung eines
Wurzelkanals ist die Leistung in die-
sem Fall hæchstens zweimal berech-
nungsfåhig.

2420 ZusåtzlicheAnwendung elektrophysi-
kalisch-chemischer Methoden, je Ka-
nal

70 3,94 9,05 13,78 7,88

2430 Medikamentæse Einlage in Verbin-
dung mit Maßnahmen nach den Num-
mern 2360, 2380 und 2410, je Zahn
und Sitzung

204 11,47 26,39 40,16 22,94

2440 Fçllung eines Wurzelkanals 258 14,51 33,37 50,79 29,02

D. Chirurgische Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

1. Die primåre Wundversorgung (z. B. Reinigen der Wunde, Glåtten des Kno-
chens, Umschneidung, Tamponieren, Wundverschluss ohne zusåtzliche Lap-
penbildung, gegebenenfalls Fixieren eines plastischenWundverbandes) ist Be-
standteil der Leistungen nach Abschnitt D und nicht gesondert berechnungs-
fåhig.

2. Die Schaffung des operativen Zugangs ist Bestandteil der Leistungen nach
Abschnitt D und nicht gesondert berechnungsfåhig.

3. Knochenersatzmaterialien sowie Materialien zur Færderung der Blutgerin-
nung oder der Geweberegeneration (z. B. Membranen) sowie zumVerschluss
von oberflåchlichen Blutungen bei håmorrhagischen Diathesen oder, wenn
dies zum Schutz wichtiger anatomischer Strukturen (z. B. Nerven) erforder-
lich ist, sowie atraumatisches Nahtmaterial oder nur einmal verwendbare Ex-
plantationsfråsen, sind gesondert berechnungsfåhig.
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

3000 Entfernung eines einwurzeligen Zah-
nes oder eines enossalen Implantats

70 3,94 9,05 13,78 7,88

3010 Entfernung eines mehrwurzeligen
Zahnes

110 6,19 14,23 21,65 12,38

3020 Entfernung eines tief frakturierten
oder tief zerstærten Zahnes

270 15,19 34,93 53,15 30,38

3030 Entfernung eines Zahnes oder eines
enossalen ImplantatsdurchOsteotomie

350 19,68 45,27 68,90 39,36

3040 Entfernung eines retinierten, impak-
tierten oder verlagerten Zahnes durch
Osteotomie

540 30,37 69,85 106,30 60,74

3045 Entferneneinesextremverlagertenund/
oder extrem retinierten Zahnes durch
umfangreicheOsteotomiebei gefåhrde-
ten anatomischenNachbarstrukturen

767 43,14 99,22 150,98 86,28

3050 Stillung einer çbermåßigenBlutung im
Mund- und/oder Kieferbereich, als
selbståndige Leistung

110 6,19 14,23 21,65 12,38

3060 Stillung einer Blutung durch Abbin-
den oder Umstechen des Gefåßes oder
durch Knochenbolzung

140 7,87 18,11 27,56 15,74

3070 Exzision von Schleimhaut oder Gra-
nulationsgewebe, als selbståndige
Leistung

45 2,53 5,82 8,86 5,06

3080 Exzision einer Schleimhautwucherung
græßeren Umfangs (z. B. lappiges Fi-
brom, Epulis)

150 8,44 19,40 29,53 16,88

3090 Plastischer Verschluss einer eræffneten
Kieferhæhle

370 20,81 47,86 72,83 41,62

3100 Plastische Deckung im Rahmen einer
Wundversorgung einschließlich einer
Periostschlitzung, je Operationsgebiet
(Raum einer zusammenhångenden
Schnittfçhrung)
Die Leistung nach der Nummer 3100
ist fçr dasselbe Operationsgebiet nicht
neben der Leistung nach der Num-
mer 3090 berechnungsfåhig.

270 15,19 34,93 53,15 30,38

3110 Resektion einer Wurzelspitze an
einem Frontzahn

460 25,87 59,50 90,55 51,74
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

3120 Resektion einer Wurzelspitze an
einem Seitenzahn

580 32,62 75,03 114,17 65,24

Die Kosten fçr konfektionierte apikale
Stiftsysteme sind gesondert berech-
nungsfåhig.

3130 Hemisektion und Teilextraktion eines
mehrwurzeligen Zahnes

280 15,75 36,22 55,12 31,50

3140 Reimplantation eines Zahnes
einschließlich einfacher Fixation

550 30,93 71,15 108,27 61,86

3160 Transplantation eines Zahnes
einschließlich operativer Schaffung
des Knochenbettes

650 36,56 84,08 127,95 73,12

3190 Operation einer Zyste durch Zystek-
tomie in Verbindung mit einer Osteo-
tomie oder Wurzelspitzenresektion

270 15,19 34,93 53,15 30,38

3200 Operation einer Zyste durch Zystek-
tomie, als selbståndige Leistung

500 28,12 64,68 98,42 56,24

Das Auskratzen von Granulationsge-
webe oder kleinen Zysten in Verbin-
dung mit Extraktionen, Osteotomien
oder Wurzelspitzenresektionen kann
nicht nach den Nummern 3190 bis
3200 sowie 3310 berechnet werden.

3210 Beseitigung stærender Schleimhaut-
bånder, je Kieferhålfte oder Front-
zahnbereich

140 7,87 18,11 27,56 15,74

3230 Knochenresektion am Alveolarfort-
satz zur Formung des Prothesenlagers,
als selbståndige Leistung, je Kiefer

440 24,75 56,92 86,61 49,50

3240 Vestibulumplastik oder Mundboden-
plastik kleineren Umfangs auch Gin-
givaextensionsplastik, je Kieferhålfte
oder Frontzahnbereich, fçr einen Be-
reich bis zu zwei nebeneinanderliegen-
den Zåhnen, ggf. auch am zahnlosen
Kieferabschnitt

550 30,93 71,15 108,27 61,86

3250 Tuberplastik, einseitig 270 15,19 34,93 53,15 30,38

3260 Freilegen eines retinierten oder verla-
gerten Zahnes zur orthopådischen
Einstellung

550 30,93 71,15 108,27 61,86

3270 Germektomie 590 33,18 76,32 116,14 66,36
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

3280 Læsen, Verlegen und Fixieren des Lip-
penbåndchens und Durchtrennen des
Septums bei echtem Diastema

270 15,19 34,93 53,15 30,38

3290 Kontrolle nach chirurgischem Ein-
griff, als selbståndige Leistung, je Kie-
ferhålfte oder Frontzahnbereich

55 3,09 7,11 10,83 6,18

3300 Nachbehandlung nach chirurgischem
Eingriff (z. B. Tamponieren), als selb-
ståndige Leistung, je Operationsgebiet
(Raum einer zusammenhångenden
Schnittfçhrung)
Die Leistung nach der Nummer 3300
ist hæchstens zweimal je Kieferhålfte
oder Frontzahnbereich berechnungsfå-
hig.
Neben der Leistung nach der Num-
mer 3300 sind die Leistungen nach
den Nummern 3060 oder 3310 nicht
berechnungsfåhig.

65 3,66 8,41 12,80 7,32

3310 Chirurgische Wundrevision (z. B.
Glåtten des Knochens, Auskratzen,
Naht), je Operationsgebiet (Raum ei-
ner zusammenhångenden Schnittfçh-
rung)
DieLeistungnachderNummer 3310 ist
hæchstens zweimal je Kieferhålfte oder
Frontzahnbereich berechnungsfåhig.
Neben der Leistung nach der Num-
mer 3310 sind die Leistungen nach
den Nummern 3060 oder 3300 nicht
berechnungsfåhig.

100 5,62 12,94 19,68 11,24

E. Leistungen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut
und des Parodontiums

Allgemeine Bestimmungen

1. DieprimåreWundversorgung(z. B.ReinigenderWunde,GlåttendesKnochens,
Umschneidung, Tamponieren, Wundverschluss ohne zusåtzliche Lappenbil-
dung, gegebenenfalls Fixieren eines plastischenWundverbandes) ist Bestandteil
der Leistungen nach Abschnitt E und nicht gesondert berechnungsfåhig.

2. Knochenersatzmaterialien sowie Materialien zur Færderung der Blutgerin-
nung oder der Geweberegeneration (z. B. Membranen) sowie zumVerschluss
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von oberflåchlichen Blutungen bei håmorrhagischen Diathesen oder, wenn
dies zum Schutz wichtiger anatomischer Strukturen (z. B. Nerven) erforder-
lich ist, sowie atraumatischesNahtmaterial undMaterialien zur Fixierung von
Membranen sind gesondert berechnungsfåhig.

Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

4000 Erstellen und Dokumentieren eines
Parodontalstatus
Die Leistung nach der Nummer 4000
ist innerhalb eines Jahres hæchstens
zweimal berechnungsfåhig.

160 9,00 20,70 31,50 18,00

4005 Erhebung mindestens eines Gingival-
index und/oder eines Parodontalindex
(z. B. des Parodontalen Screening-In-
dex PSI)
Die Leistung nach der Nummer 4005
ist innerhalb eines Jahres hæchstens
zweimal berechnungsfåhig.

80 4,50 10,35 15,75 9,00

4020 Lokalbehandlung von Mundschleim-
hauterkrankungen gegebenenfalls ein-
schließlich Taschenspçlung, je Sitzung

45 2,53 5,82 8,86 5,06

4025 Subgingivale medikamentæse antibak-
terielle Lokalapplikation, je Zahn
Die verwendeten antibakteriellenMa-
terialien sind gesondert berechnungs-
fåhig.

15 0,84 1,94 2,95 1,68

4030 Beseitigung von scharfen Zahnkanten,
stærenden Prothesenråndern und
Fremdreizen am Parodontium, je Kie-
ferhålfte oder Frontzahnbereich

35 1,97 4,53 6,89 3,94

4040 Beseitigung grober Vorkontakte der
Okklusion und Artikulation durch
Einschleifen des natçrlichen Gebisses
oder bereits vorhandenen Zahnersat-
zes, je Sitzung

45 2,53 5,82 8,86 5,06

4050 Entfernung harter und weicher Zahn-
belåge gegebenenfalls einschließlich
Polieren an einem einwurzeligen Zahn
oder Implantat, auch Brçckenglied

10,0 0,56 1,29 1,97 1,12

4055 Entfernung harter und weicher Zahn-
belågegegebenenfalls einschließlichPo-
lieren an einemmehrwurzeligen Zahn
Die Leistungen nach den Num-
mern 4050 und 4055 sind fçr denselben

13,0 0,73 1,68 2,56 1,46
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Zahn innerhalb von 30 Tagen nur ein-
mal berechnungsfåhig.

4060 Kontrolle nach Entfernung harter und
weicher Zahnbelåge oder professionel-
ler Zahnreinigung nach der Num-
mer 1040 mit Nachreinigung ein-
schließlich Polieren, je Zahn, oder Im-
plantat, auch Brçckenglied
Die Leistung nach der Nummer 4060
ist neben den Leistungen nach den
Nummern 1040, 4050 und 4055 nicht
berechnungsfåhig.

7,0 0,39 0,91 1,38 0,78

4070 Parodontalchirurgische Therapie (ins-
besondere Entfernung subgingivaler
Konkremente und Wurzelglåttung)
an einem einwurzeligen Zahn oder Im-
plantat, geschlossenes Vorgehen

100 5,62 12,94 19,68 11,24

4075 Parodontalchirurgische Therapie (ins-
besondere Entfernung subgingivaler
Konkremente und Wurzelglåttung)
an einem mehrwurzeligen Zahn, ge-
schlossenes Vorgehen

130 7,31 16,82 25,59 14,62

4080 Gingivektomie, Gingivoplastik, je
Parodontium

45 2,53 5,82 8,86 5,06

4090 Lappenoperation, offene Kçrettage
einschließlich Osteoplastik an einem
Frontzahn, je Parodontium

180 10,12 23,28 35,43 20,24

4100 Lappenoperation, offene Kçrettage
einschließlich Osteoplastik an einem
Seitenzahn, je Parodontium
Neben den Leistungen nach den Num-
mern 4090 und 4100 sind Leistungen
nach den Nummern 4050 bis 4080 in
der gleichen Sitzung nicht berech-
nungsfåhig.

275 15,47 35,57 54,13 30,94

4110 Auffçllen von parodontalen Knochen-
defekten mit Aufbaumaterial (Kno-
chen- und/oder Knochenersatzmateri-
al), auch Einbringen von Proteinen, zur
regenerativenBehandlungparodontaler
Defekte, ggf. einschließlich Material-
entnahme im Aufbaugebiet, je Zahn
oder Parodontium oder Implantat

180 10,12 23,28 35,43 20,24
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

DieLeistungnach derNummer 4110 ist
auch imRahmeneinerchirurgischenBe-
handlung berechnungsfåhig.
Die Kosten eines einmal verwendbaren
Knochenkollektors oder -schabers sind
gesondert berechnungsfåhig.

4120 Verlegen eines gestielten Schleimhaut-
lappens, je Kieferhålfte oder Front-
zahnbereich

275 15,47 35,57 54,13 30,94

4130 Gewinnung und Transplantation von
Schleimhaut, gegebenenfalls ein-
schließlich Versorgung der Entnahme-
stelle, je Transplantat

180 10,12 23,28 35,43 20,24

4133 Gewinnung und Transplantation von
Bindegewebe einschließlich Versor-
gung der Entnahmestelle, je Zahnzwi-
schenraum

880 49,49 113,83 173,23 98,98

4136 Osteoplastik auch Kronenverlånge-
rung, Tunnelierung oder Øhnliches, je
Zahn oder Parodontium, auch Implan-
tat, als selbståndige Leistung

200 11,25 25,87 39,37 22,50

4138 Verwendung einer Membran zur Be-
handlung eines Knochendefektes ein-
schließlich Fixierung, je Zahn, je Im-
plantat

220 12,37 28,46 43,31 24,74

4150 Kontrolle/Nachbehandlung nach
parodontalchirurgischen Maßnahmen,
je Zahn, Implantat oder Parodontium

7,0 0,39 0,91 1,38 0,78

F. Prothetische Leistungen

Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

5000 Versorgung eines Lçckengebisses
durch eine Brçcke oder Prothese: je
Pfeilerzahn oder Implantat als Brç-
cken- oder Prothesenanker mit einer
Vollkrone (Tangentialpråparation)

1016 57,14 131,43 200,00 114,28

5010 Versorgung eines Lçckengebisses durch
eine Brçcke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn als Brçcken- oder Prothesenanker

1483 83,41 191,84 291,92 166,82
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und
Stufenpråparation) oder Einlagefçllung

5020 Versorgung eines Lçckengebisses
durch eine Brçcke oder Prothese: je
Pfeilerzahn als Brçcken- oder Prothe-
senankermit einerTeilkronemitReten-
tionsrillen oder -kasten oder mit Pin-
ledges einschließlich Rekonstruktion
der Kauflåche

1997 112,32 258,33 393,10 224,64

5030 VersorgungeinesLçckengebissesdurch
eine Brçcke oder Prothese: je Pfeiler-
zahn oder Implantat als Brçcken- oder
Prothesenanker mit einer Wurzelkappe
mit Stift, gegebenenfalls zur Aufnahme
einer Verbindungsvorrichtung oder an-
derer Verbindungselemente

1483 83,41 191,84 291,92 166,82

5040 Versorgung eines Lçckengebisses
durch eine Brçcke oder Prothese: je
Pfeilerzahn oder Implantat als Brç-
cken- oder Prothesenanker mit einer
Teleskopkrone, auch Konuskrone
Die Leistung nach der Nummer 5040
ist neben der Leistung nach der Num-
mer 5080 nicht berechnungsfåhig.

2605 146,51 336,97 512,79 293,02

Durch die Leistungen nach den Num-
mern 5000 bis 5040 sind folgende
zahnårztliche Leistungen abgegolten:
Pråparieren des Zahnes oder Implan-
tates, Relationsbestimmung, Abfor-
mungen, Einproben, provisorisches
Eingliedern, festes Einfçgen derKrone,
der Einlagefçllung, der Teilkrone o. a.,
Nachkontrolle und Korrekturen
Die Leistung nach denNummern 5000
und 5030 umfassen auch die Ver-
schraubung und Abdeckung mit Fçl-
lungsmaterial.
Zu den Leistungen nach den Num-
mern 5000 bis 5040 gehæren Brçcken-
oder Prothesenankermit Verbindungs-
elementen jeder Ausfçhrung.
DieLeistungennachdenNummern5010
und 5020 sind im Zusammenhang mit
Implantaten nicht berechnungsfåhig.
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Zu den Kronen nach den Num-
mern 5000 bis 5040 gehæren Kronen
(Voll-, Teil- undTeleskopkronen, sowie
Wurzelstiftkappen) jeder zahntechni-
schen Ausfçhrung.

Teilleistungen nach den Nummern
5000 bis 5040:

5050 Enden die Leistungenmit der Pråpara-
tion der Brçckenpfeiler oder Prothe-
senanker mit Verbindungselementen
oder derAbdrucknahme beim Implan-
tat, so ist die Hålfte der jeweiligen Ge-
bçhr berechnungsfåhig.

5060 Sind darçber hinaus weitere Maßnah-
men erfolgt, so sind drei Viertel der je-
weiligen Gebçhr berechnungsfåhig.

Die Leistungen nach den Num-
mern 5050 oder 5060 sind nur berech-
nungsfåhig, wenn es demZahnarzt ob-
jektiv auf Dauer unmæglich war, die
Behandlung fortzusetzen, oder eine
Fortsetzung aus medizinischen Grçn-
den nicht indiziert war.

5070 Versorgung eines Lçckengebisses
durch eine Brçcke oder Prothese: Ver-
bindung von Kronen oder Einlagefçl-
lungen durch Brçckenglieder, Prothe-
senspannen oder Stege, je zu çberbrç-
ckende Spanne oder Freiendsattel

400 22,50 51,74 78,74 45,00

5080 Versorgung eines Lçckengebisses
durch eine zusammengesetzte Brçcke
oder Prothese, je Verbindungselement
Matrize und Patrize gelten als ein Ver-
bindungselement.
Die Leistung nach der Nummer 5080
ist neben der Leistung nach der Num-
mer 5040 nicht berechnungsfåhig.

230 12,94 29,75 45,27 25,88

5090 Wiederherstellung der Funktion eines
Verbindungselements nach der Num-
mer 5080

110 6,19 14,23 21,65 12,38

5100 Erneuern des Sekundårteils einer Tele-
skopkrone einschließlich Abformung

450 25,31 58,21 88,58 50,62
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

5110 Wiedereingliederung einer endgçlti-
gen Brçcke nach Wiederherstellung
der Funktion

360 20,25 46,57 70,87 40,50

5120 Provisorische Brçcke im direkten Ver-
fahren mit Abformung, je Zahn oder
Implantat, einschließlich Entfernung

240 13,50 31,05 47,24 27,00

5140 Provisorische Brçcke im direkten Ver-
fahren mit Abformung, je Brçcken-
spanne oder Freiendsattel, einschließ-
lich Entfernung

80 4,50 10,35 15,75 9,00

Das Wiedereingliedern derselben pro-
visorischen Brçcke, gegebenenfalls
auch mehrmals, einschließlich Entfer-
nung ist mit den Gebçhren nach den
Nummern 5120 bis 5140 abgegolten.

5150 Versorgung eines Lçckengebisses mit
Hilfe einer durch Adhåsivtechnik be-
festigten Brçcke, fçr die erste zu çber-
brçckende Spanne

730 41,06 94,43 143,70 82,12

5160 Versorgung eines Lçckengebisses nach
der Nummer 5150, fçr jede weitere zu
çberbrçckende Spanne

360 20,25 46,57 70,87 40,50

5170 Anatomische Abformung des Kiefers
mit individuellem Læffel bei ungçnsti-
gen Zahnbogen- und Kieferformen
und/oder tief ansetzenden Båndern
oder spezielleAbformung zurRemon-
tage, je Kiefer

250 14,06 32,34 49,21 28,12

5180 Funktionelle Abformung des Ober-
kiefers mit individuellem Læffel

450 25,31 58,21 88,58 50,62

5190 Funktionelle Abformung des Unter-
kiefers mit individuellem Læffel

540 30,37 69,85 106,30 60,74

5200 Versorgung eines teilbezahnten Kie-
fers durch eine Teilprothese mit einfa-
chen, gebogenen Haftelementen (Hal-
teelementen, Anm. der Red.) ein-
schließlich Einschleifen der Auflagen

700 39,37 90,55 137,79 78,74

5210 Versorgung eines teilbezahnten Kie-
fers durch eine Modellgussprothese
mit gegossenen Halte- und Stçtzele-
menten einschließlich Einschleifen
der Auflagen

1400 78,74 181,10 275,59 157,48
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

5220 Versorgung eines zahnlosen Kiefers
durch eine totale Prothese oder Deck-
prothese bei Verwendung einer Kunst-
stoff- oder Metallbasis, im Oberkiefer
Eine Deckprothese setzt eine Basisge-
staltung wie bei einer totalen Prothese
voraus.

1850 104,05 239,31 364,17 208,10

5230 Versorgung eines zahnlosen Kiefers
durch eine totale Prothese oder Deck-
prothese bei Verwendung einer Kunst-
stoff- oderMetallbasis, imUnterkiefer
Eine Deckprothese setzt eine Basisge-
staltung wie bei einer totalen Prothese
voraus.

2200 123,73 284,59 433,06 247,46

Durch die Leistungen nach den Num-
mern 5200 bis 5230 sind folgende Leis-
tungen abgegolten:
Anatomische Abformungen (auch des
Gegenkiefers), Bestimmung der Kie-
ferrelation, Einproben, Einpassen bzw.
Einfçgen, Nachkontrolle und Korrek-
turen.

5240 Teilleistungen nach den Num-
mern 5200 und (bis, Anm. der Red.)
5230:
Fçr Maßnahmen bis einschließlich Be-
stimmung der Kieferrelation ist die
Hålfte der jeweiligen Gebçhr berech-
nungsfåhig; bei weitergehenden Maß-
nahmen sind drei Viertel der jeweili-
gen Gebçhr berechnungsfåhig.

5250 Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Funktion oder zur Erweiterung ei-
ner abnehmbaren Prothese (ohne Ab-
formung)

140 7,87 18,11 27,56 15,74

5260 Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Funktion oder zur Erweiterung ei-
ner abnehmbaren Prothese (mit Ab-
formung) einschließlich Halte- und
Stçtzvorrichtungen

270 15,19 34,93 53,15 30,38

5270 Teilunterfçtterung einer Prothese 180 10,12 23,28 35,43 20,24

5280 Vollståndige Unterfçtterung einer
Prothese

270 15,19 34,93 53,15 30,38
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

5290 Vollståndige Unterfçtterung einer
Prothese einschließlich funktioneller
Randgestaltung, im Oberkiefer

450 25,31 58,21 88,58 50,62

5300 Vollståndige Unterfçtterung einer
Prothese einschließlich funktioneller
Randgestaltung, im Unterkiefer

540 30,37 69,85 106,30 60,74

5310 Vollståndige Unterfçtterung bei einer
Defektprothese einschließlich funk-
tioneller Randgestaltung

730 41,06 94,43 143,70 82,12

Im Zusammenhang mit Leistungen
nach denNummern 5270 bis 5310 dçr-
fen Leistungen nach den Num-
mern 5250 und 5260 nur berechnet
werden, wenn es sich um zeitlich ge-
trennte Verrichtungen handelt.

Leistungen nach den Nummern 5270
bis 5310 sind nur als Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Funktion einer
abnehmbaren Prothese berechnungs-
fåhig.

5320 Eingliederung eines Obturators zum
Verschluss vonDefekten desGaumens

2200 123,73 284,59 433,06 247,46

5330 Eingliederung einer Resektionspro-
these zum Verschluss und zum Aus-
gleich von Defekten der Kiefer

2800 157,48 362,20 551,17 314,96

5340 Eingliederung einer Prothese oder
Epithese zum Verschluss extraoraler
Weichteildefekte oder zum Ersatz feh-
lender Gesichtsteile einschließlich
Stçtz-, Halte- oder Hilfsvorrichtun-
gen

7300 410,57 944,30 1436,99 821,14

Maßnahmen zur Weichteilstçtzung
sind mit den Leistungen nach den
Nummern 5200 bis 5340 abgegolten.

G. Kieferorthopådische Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

Die Leistungen nach den Nummern 6100, 6120, 6140 und 6150 beinhalten auch
die Material- und Laborkosten fçr Standardmaterialien wie zum Beispiel unpro-
grammierte Edelstahlbrackets, unprogrammierte Attachements und Edelstahl-
bånder.
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Werden darçber hinausgehende Materialien verwendet, kænnen die Mehrkosten
fçr dieseMaterialien gesondert berechnet werden, wenn dies vor der Verwendung
mit dem Zahlungspflichtigen nach persænlicher Absprache schriftlich vereinbart
worden ist. Diese Vereinbarung hat Angaben çber die voraussichtliche Hæhe der
einzelnen Material- und Laborkosten und die Material- und Laborkosten der in
Abzug zu bringenden Standardmaterialien zu enthalten. In der Vereinbarung ist
darauf hinzuweisen, dass eine Erstattung durch Erstattungsstellen mæglicherwei-
se nicht im vollen Umfang gewåhrleistet ist.
Nr. Leistung Punkt-

zahl
Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

6000 Profil- oder Enfacefotografie ein-
schließlich kieferorthopådischer Aus-
wertung
Eine mehr als viermalige Berechnung
der Leistung nach der Nummer 6000
im Verlauf einer kieferorthopådischen
Behandlung ist in der Rechnung zu be-
grçnden.

80 4,50 10,35 15,75 9,00

6010 Anwendung von Methoden zur Ana-
lyse von Kiefermodellen (dreidimen-
sionale, graphische oder metrische
Analysen, Diagramme), je Leistung
nach der Nummer 0060

180 10,12 23,28 35,43 20,24

6020 Anwendung von Methoden zur Un-
tersuchung des Gesichtsschådels
(zeichnerische Auswertung von Rænt-
genaufnahmen des Schådels, Wachs-
tumsanalysen)

360 20,25 46,57 70,87 40,50

6030 Maßnahmen zur Umformung eines
Kiefers einschließlich Retention, ge-
ringer Umfang

1350 75,93 174,63 265,74 151,86

6040 Maßnahmen zur Umformung eines
Kiefers einschließlich Retention, mitt-
lerer Umfang

2100 118,11 271,65 413,38 236,22

6050 Maßnahmen zur Umformung eines
Kiefers einschließlich Retention, ho-
her Umfang

3600 202,47 465,68 708,65 404,94

Bei Maßnahmen von mittlerem Um-
fang nach der Nummer 6040 mçssen
mindestens drei, bei Maßnahmen von
hohem Umfang mindestens vier der
Kriterien nach den Buchstaben a) bis
e) erfçllt sein:
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

a) Zahl der bewegten Zahngruppen:
zwei und mehr Zahngruppen,

b) Ausmaß der Zahnbewegung:
mehr als 2 Millimeter,

c) Art der Zahnbewegung: kærper-
lichmehr als 2Millimeter, kontrol-
lierte Wurzelbewegung, direkte
Verånderung der Bisshæhe, Zahn-
drehung mehr als 30 Grad,

d) Richtung der Zahnbewegung: ent-
gegen Wanderungstendenz,

e) Verankerung: mit zusåtzlichen in-
tra- oder extraoralen Maßnahmen

6060 Maßnahmen zur Einstellung der Kie-
fer in den Regelbiss wåhrend der
Wachstumsphase einschließlich Re-
tention, geringer Umfang

1800 101,24 232,84 354,33 202,48

6070 Maßnahmen zur Einstellung der Kie-
fer in den Regelbiss wåhrend der
Wachstumsphase einschließlich Re-
tention, mittlerer Umfang

2600 146,23 336,33 511,80 292,46

6080 Maßnahmen zur Einstellung der Kie-
fer in den Regelbiss wåhrend der
Wachstumsphase einschließlich Re-
tention, hoher Umfang

3600 202,47 465,68 708,65 404,94

Bei Maßnahmen von mittlerem Um-
fang muss mindestens ein Kriterium
nach den Buchstaben a) bis c), bei
Maßnahmen von hohem Umfang
mçssen mindestens zwei der Kriterien
erfçllt sein:
a) Ausmaß der Bissverschiebung:

mehr als 4 Millimeter,
b) Richtung der durchzufçhrenden

Bissverschiebung, Unterkiefer re-
lativ zum Oberkiefer: dorsal,

c) Skelettale Bedingungen: ungçnsti-
ge Wachstumsvoraussetzungen.

Die Leistungen nach den Num-
mern 6030 bis 6080 umfassen alle im
Behandlungsplan festgelegten Maß-
nahmen innerhalb eines Zeitraumes
von bis zu vier Jahren.
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Die Maßnahmen im Sinne der Num-
mern 6030 bis 6080 umfassen alle Leis-
tungen zur Kieferumformung und Re-
tention bzw. zur Einstellung des Un-
terkiefers in den Regelbiss innerhalb
eines Zeitraumes von bis zu vier Jah-
ren, unabhångig von den angewandten
Behandlungsmethoden oder den ver-
wendeten Therapiegeråten.
Neben den Leistungen nach den Num-
mern 6030 bis 6080 sind Leistungen
nach den Nummern 6190 bis 6260
nicht berechnungsfåhig.

6090 Maßnahmen zur Einstellung der Ok-
klusion durch alveolåren Ausgleich
bei abgeschlossener Wachstumsphase
einschließlich Retention, je Kiefer

700 39,37 90,55 137,79 78,74

6100 Eingliederung eines Klebebrackets zur
Aufnahme orthodontischer Hilfsmit-
tel

165 9,28 21,34 32,48 18,56

6110 Entfernung eines Klebebrackets ein-
schließlich Polieren und gegebenen-
falls Versiegelung des Zahnes

70 3,94 9,05 13,78 7,88

6120 Eingliederung eines Bandes zur Auf-
nahme orthodontischer Hilfsmittel

230 12,94 29,75 45,27 25,88

6130 Entfernung eines Bandes einschließ-
lich Polieren und gegebenenfalls Ver-
siegelung des Zahnes

20 1,12 2,59 3,94 2,24

6140 Eingliederung eines Teilbogens 210 11,81 27,16 41,34 23,62

6150 Eingliederung eines ungeteilten Bo-
gens, alle Zahngruppen umfassend, je
Kiefer

500 28,12 64,68 98,42 56,24

6160 Eingliederung einer intra-/extraoralen
Verankerung (z. B. Headgear)

370 20,81 47,86 72,83 41,62

6170 Eingliederung einer Kopf-Kinn-Kappe
DieKosten fçrdieeingegliedertenHilfs-
mittel nach den Nummern 6160 und
6170 sind gesondert berechnungsfåhig.

500 28,12 64,68 98,42 56,24

6180 Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Funktionsfåhigkeit und/oder Er-
weiterung von herausnehmbaren Be-
handlungsgeråten einschließlich Ab-

270 15,19 34,93 53,15 30,38
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

formung und Wiedereinfçgen, je
Kiefer und je Sitzung einmal berech-
nungsfåhig

6190 Beratendes und belehrendes Gespråch
mit Anweisungen zur Beseitigung von
schådlichen Gewohnheiten und Dys-
funktionen
Neben der Leistung nach der Num-
mer 6190 ist eine Leistung nach der
Nummer 0010 in derselben Sitzung
nicht berechnungsfåhig.

140 7,87 18,11 27,56 15,74

6200 Eingliedern vonHilfsmitteln zur Besei-
tigung von Funktionsstærungen (z. B.
Mundvorhofplatte) einschließlich An-
weisungzumGebrauchundKontrollen

450 25,31 58,21 88,58 50,62

6210 Kontrolle des Behandlungsverlaufs
oderWeiterfçhrung der Retention ein-
schließlich kleiner Ønderungen der
Behandlungs- oder Retentionsgeråte,
Therapiekontrolle der gesteuerten Ex-
traktion, je Sitzung

90 5,06 11,64 17,72 10,12

6220 Vorbereitende Maßnahmen zur Her-
stellung von kieferorthopådischen Be-
handlungsmitteln (z. B. Abformung,
Bissnahme), je Kiefer

180 10,12 23,28 35,43 20,24

6230 Eingliederung von kieferorthopådi-
schen Behandlungsmitteln, je Kiefer

180 10,12 23,28 35,43 20,24

6240 Maßnahmen zur Verhçtung von Fol-
gen vorzeitigen Zahnverlustes (Offen-
halten einer Lçcke)

270 15,19 34,93 53,15 30,38

6250 Beseitigung des Diastemas, als selb-
ståndige Leistung

450 25,31 58,21 88,58 50,62

6260 Maßnahmen zur Einordnung eines
verlagerten Zahnes in den Zahnbogen,
als selbståndige Leistung

1100 61,87 142,29 216,53 123,74

H. Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen

Allgemeine Bestimmungen

Endgçltige Kronen, Brçcken und Prothesen dçrfen nicht als Aufbissbehelfe oder
Schienen nach Abschnitt H berechnet werden.
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

7000 Eingliederung eines Aufbissbehelfs
ohne adjustierte Oberflåche

270 15,19 34,93 53,15 30,38

7010 Eingliederung eines Aufbissbehelfs
mit adjustierter Oberflåche

800 44,99 103,49 157,48 89,98

7020 Umarbeitung einer vorhandenen Pro-
these zum Aufbissbehelf

450 25,31 58,21 88,58 50,62

7030 Wiederherstellung der Funktion eines
Aufbissbehelfs, z. B. durch Unterfçt-
terung

370 20,81 47,86 72,83 41,62

7040 Kontrolle eines Aufbissbehelfs 65 3,66 8,41 12,80 7,32

7050 Kontrolle eines Aufbissbehelfs mit ad-
justierter Oberflåche: subtraktive
Maßnahmen, je Sitzung

180 10,12 23,28 35,43 20,24

7060 Kontrolle eines Aufbissbehelfs mit ad-
justierter Oberflåche: additive Maß-
nahmen, je Sitzung

410 23,06 53,04 80,71 46,12

7070 Semipermanente Schiene unter An-
wendung der Øtztechnik, je Interden-
talraum

90 5,06 11,64 17,72 10,12

7080 Versorgung eines Kiefers mit einem
festsitzenden laborgefertigten Provi-
sorium (einschließlich Vorpråparati-
on) im indirekten Verfahren, je Zahn
oder je Implantat, einschließlich Ent-
fernung

600 33,75 77,61 118,11 67,50

7090 Versorgung eines Kiefers mit einem la-
borgefertigten Provisorium im indi-
rekten Verfahren, je Brçckenglied, ein-
schließlich Entfernung

270 15,19 34,93 53,15 30,38

Die Berechnung der Leistungen nach
denNummern 7080 und 7090 setzt vo-
raus, dass es sich bei dem festsitzenden
laborgefertigtem Provisorium um ein
Langzeitprovisorium mit einer Trage-
zeit vonmindestens dreiMonaten han-
delt.
Betrågt die Tragezeit des festsitzenden
laborgefertigten Provisoriums unter
drei Monaten, sind anstelle der Leis-
tungen nach den Nummern 7080 und
7090 die Leistungen nach den Num-
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

mern 2260, 2270 oder 5120 und 5140
berechnungsfåhig.
Im Zusammenhang mit den Leistun-
gen nach den Nummern 7080 oder
7090 sind die Leistungen nach den
Nummern 2230, 2240, 5050 oder 5060
nicht berechnungsfåhig.

7100 Maßnahmen zur Wiederherstellung
der Funktion eines Langzeitprovisori-
ums, je Krone, Spanne oder Freiend-
brçckenglied

200 11,25 25,87 39,37 22,50

Die Wiedereingliederung desselben
festsitzenden laborgefertigten Proviso-
riums nach den Nummern 7080 oder
7090, gegebenenfalls auch mehrmals,
einschließlich Entfernung ist mit den
Gebçhren nach den Nummern 7080
bis 7100 abgegolten.

J. Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen

Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

8000 Klinische Funktionsanalyse ein-
schließlich Dokumentation
Die Leistung nach der Nummer 8000
umfasst folgende zahnårztliche Leis-
tungen: prophylaktische, prothetische,
parodontologische und okklusale Be-
funderhebung, funktionsdiagnostische
Auswertung von Ræntgenaufnahmen
des Schådels und der Halswirbelsåule,
klinische Reak-tionstests (z. B. Resili-
enztest, Provokationstest).

500 28,12 64,68 98,42 56,24

8010 Registrieren der gelenkbezçglichen
Zentrallage des Unterkiefers, auch
Stçtzstiftregistrierung, je Registrat
Die Leistung nach der Nummer 8010
ist je Sitzung hæchstens zweimal be-
rechnungsfåhig.
Neben der Leistung nach der Nummer
8010 sind die Material- und Laborkos-

180 10,12 23,28 35,43 20,24
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

ten fçr die Bissnahme und die Liefe-
rung und Anbringung des Stçtzstiftbe-
stecks gesondert berechnungsfåhig.

8020 Arbitråre Scharnierachsenbestim-
mung (eingeschlossen sind die arbitrå-
re Scharnierachsenbestimmung, das
Anlegen eines Ûbertragungsbogens,
das Koordinieren eines Ûbertragungs-
bogens mit einem Artikulator)

300 16,87 38,81 59,05 33,74

8030 Kinematische Scharnierachsenbestim-
mung (eingeschlossen sind die kinema-
tische Scharnierachsenbestimmung,
das definitiveMarkieren der Referenz-
punkte, das Anlegen eines Ûbertra-
gungsbogens, das Koordinieren eines
Ûbertragungsbogens mit einem Arti-
kulator)

550 30,93 71,15 108,27 61,86

8035 Kinematische Scharnierachsenbestim-
mungmittels elektronischer Aufzeich-
nung (eingeschlossen sind die kinema-
tische Scharnierachsenbestimmung,
das definitiveMarkieren der Referenz-
punkte, ggf. das Anlegen eines Ûber-
tragungsbogens, ggf. das Koordinieren
eines Ûbertragungsbogens mit einem
Artikulator)
Neben den Leistungen nach den Num-
mern 8020 bis 8035 sind die Material-
und Laborkosten fçr die Artikulation
des Ober- und Unterkiefermodells im
(halb) individuellenArtikulator geson-
dert berechnungsfåhig.

550 30,93 71,15 108,27 61,86

8050 Registrieren von Unterkieferbewe-
gungen zur Einstellung halbindividu-
eller Artikulatoren und Einstellung
nach den gemessenen Werten, je Sit-
zung

500 28,12 64,68 98,42 56,24

8060 Registrieren von Unterkieferbewe-
gungen zur Einstellung voll adjustier-
barer Artikulatoren und Einstellung
nach den gemessenen Werten, je Sit-
zung

750 42,18 97,02 147,64 84,36
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

8065 Registrieren von Unterkieferbewe-
gungen mittels elektronischer Auf-
zeichnung zur Einstellung voll adjus-
tierbarer Artikulatoren und Einstel-
lung nach den gemessenen Werten, je
Sitzung
Neben den Leistungen nach den Num-
mern 8050 bis 8065 sind Material- und
Laborkosten fçr die Einstellung des
(halb) individuellen Artikulators nach
den gemessenen Werten gesondert be-
rechnungsfåhig.

850 47,81 109,96 167,34 95,62

8080 Diagnostische Maßnahmen an Model-
len im Artikulator einschließlich sub-
traktiver oder additiver Korrekturen,
Befundauswertung und Behandlungs-
planung, je Sitzung

250 14,06 32,34 49,21 28,12

8090 Diagnostischer Aufbau von Funkti-
onsflåchen am natçrlichen Gebiss, am
festsitzenden und/oder herausnehm-
baren Zahnersatz, je Sitzung

250 14,06 32,34 49,21 28,12

8100 Systematische subtraktive Maßnah-
men am natçrlichenGebiss, am festsit-
zenden und/oder herausnehmbaren
Zahnersatz, je Zahnpaar

20 1,12 2,59 3,94 2,24

K. Implantologische Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

1. Die primåre Wundversorgung (z. B. Reinigen der Wunde, Wundverschluss
ohne zusåtzliche Lappenbildung, ggf. einschließlich Fixieren eines plastischen
Wundverbandes) ist Bestandteil der Leistungen nach Abschnitt K und nicht
gesondert berechnungsfåhig.

2. Die bei den Leistungen nach Abschnitt K verwendeten Implantate, Implan-
tatteile und nur einmal verwendbare Implantatfråsen sind gesondert berech-
nungsfåhig.

Knochenersatzmaterialen sowieMaterialien zurFærderungderBlutgerinnung
oder derGeweberegeneration (z. B.Membranen), zurFixierung vonMembra-
nen, zumVerschluss vonoberflåchlichenBlutungen bei håmorrhagischenDia-
thesen oder, wenn dies zum Schutz wichtiger anatomischer Strukturen (z. B.
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Nerven) erforderlich ist, sowie atraumatisches Nahtmaterial oder nur einmal
verwendbare Explantationsfråsen, sind gesondert berechnungsfåhig.

Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

9000 Implantatbezogene Analyse und Ver-
messung des Alveolarfortsatzes, des
Kieferkærpers und der angrenzenden
knæchernen Strukturen sowie der
Schleimhaut, einschließlich metrischer
Auswertung von radiologischen Be-
fundunterlagen, Modellen und Fotos
zur Feststellung der Implantatpositi-
on, ggf. mit Hilfe einer individuellen
Schablone zur Diagnostik, einschließ-
lich Implantatauswahl, je Kiefer
Bei Verwendung einer Ræntgenmess-
schablone sind die Material- und La-
borkosten gesondert berechnungsfåhig.

884 49,72 114,35 174,01 99,44

9003 Verwenden einer Orientierungsscha-
blone/Positionierungsschablone zur
Implantation, je Kiefer
Bei Verwendung einer Orientierungs-
schablone sind die Material- und La-
borkosten gesondert berechnungsfåhig.

100 5,62 12,94 19,68 11,22

9005 Verwenden einer auf dreidimensionale
Daten gestçtzten Navigationsschablo-
ne/chirurgischen Fçhrungsschablone
zur Implantation, ggf. einschließlich
Fixierung, je Kiefer
Die verwendeten Fixierungselemente
sowie die Material- und Laborkosten
der Navigationsschablone sind geson-
dert berechnungsfåhig.

300 16,87 38,81 59,05 33,74

9010 Implantatinsertion, je Implantat
Pråparieren einer Knochenkavitåt fçr
ein enossales Implantat, Einsetzen einer
Implantatschablone zur Ûberprçfung
der Knochenkavitåt (z. B. Tiefenlehre),
ggf. einschließlich Knochenkondensati-
on, Knochenglåttung im Bereich des
Implantates, Einbringen eines enossa-
len Implantates einschließlich Ver-
schlussschraube und ggf. Einbringen
von Aufbauelementen bei offener Ein-
heilung sowieWundverschluss

1545 86,89 199,86 304,13 173,78
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

9020 Insertion eines Implantates zum tem-
poråren Verbleib, auch orthodonti-
sches Implantat

515 28,96 66,62 101,38 57,92

9040 Freilegen eines Implantats, und Einfç-
gen eines oder mehrerer Aufbauele-
mente (z. B. eines Gingivaformers)
bei einem zweiphasigen Implantatsys-
tem

626 35,21 80,98 123,23 70,42

9050 Entfernen und Wiedereinsetzen sowie
Auswechseln eines oder mehrerer
Aufbauelemente bei einem zweiphasi-
gen Implantatsystem wåhrend der re-
konstruktiven Phase
1. Die Leistung nach der Num-

mer 9050 ist nicht neben den Leis-
tungen nach den Nummern 9010
und 9040 berechnungsfåhig.

2. Die Leistung nach der Num-
mer 9050 ist je Implantat hæchstens
dreimal und hæchstens einmal je
Sitzung berechnungsfåhig.

313 17,60 40,49 61,61 35,20

9060 Auswechseln von Aufbauelementen
(Sekundårteilen) im Reparaturfall
Die Leistung nach der Nummer 9060
ist fçr ein Implantat hæchstens einmal
je Sitzung berechnungsfåhig.

313 17,60 40,49 61,61 35,20

9090 Knochengewinnung (z. B. Knochen-
kollektor oder Knochenschaber),
Knochenaufbereitung und -implanta-
tion, auch zurWeichteilunterfçtterung
Die Kosten eines einmal verwendba-
ren Knochenkollektors oder -schabers
sind gesondert berechnungsfåhig.

400 22,50 51,74 78,74 45,00

9100 Aufbau des Alveolarfortsatzes durch
Augmentation ohne zusåtzliche Stabi-
lisierungsmaßnahmen, je Kieferhålfte
oder Frontzahnbereich
Mit der Leistung nach der Num-
mer 9100 sind folgende Leistungen ab-
gegolten:
Lagerbildung, Glåttung des Alveolar-
fortsatzes, ggf. Entnahme von Kno-
chen innerhalb des Aufbaugebietes,

2694 151,52 348,49 530,31 303,04
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Einbringung von Aufbaumaterial
(Knochen und/oder Knochenersatz-
material) und Wundverschluss mit
vollståndiger Schleimhautabdeckung,
ggf. einschließlich Einbringung und Fi-
xierung resorbierbarer oder nicht re-
sorbierbarer Barrieren
1. Die Leistung nach der Num-

mer 9100 ist fçr die Glåttung des
Alveolarfortsatzes im Bereich des
Implantatbettes nicht berech-
nungsfåhig.

2. Neben der Leistung nach derNum-
mer 9100 sind die Leistungen nach
der Nummer 9130 nicht berech-
nungsfåhig.

3. Wird die Leistung nach der Num-
mer 9100 in derselben Kieferhålfte
neben der Leistung nach der Num-
mer 9110 erbracht, ist die Hålfte
der Gebçhr der Nummer 9100 be-
rechnungsfåhig.

4. Wird die Leistung nach der Num-
mer 9100 in derselben Kieferhålfte
neben der Leistung nach der Num-
mer 9120 erbracht, ist ein Drittel
der Gebçhr der Nummer 9100 be-
rechnungsfåhig.

9110 Geschlossene Sinusbodenelevation
vom Kieferkamm aus (interner Sinus-
lift)
Mit einer Leistung nach der Num-
mer 9110 sind folgende Leistungen ab-
gegolten:
Schaffung des Zugangs durch die Al-
veole oder das Implantatfach, Anhe-
bung des Kieferhæhlenbodens durch
knochenverdrångende oder knochen-
verdichtende Maßnahmen und der
Kieferhæhlenmembran, Entnahme
von Knochenspånen innerhalb des
Aufbaugebietes des Implantatfaches
und Einbringen von Aufbaumaterial
(Knochen und/oder Knochenersatz-
material)

1500 84,36 194,04 295,27 168,72
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

Die Leistung nach der Nummer 9110
ist fçr dieselbe Implantatkavitåt nicht
neben den Leistungen nach den Num-
mern 9120 und 9130 berechnungsfå-
hig.

9120 Sinusbodenelevation durch externe
Knochenfensterung (externer Sinus-
lift), je Kieferhålfte
Mit einer Leistung nach der Num-
mer 9120 sind folgende Leistungen ab-
gegolten:
Schaffung des Zugangs zurKieferhæhle
durch Knochenfensterung (auch Knoc-
hendeckel), Pråparation der Kiefer-
hæhlenmembran, Anhebung des Kie-
ferhæhlenbodens und der Kieferhæh-
lenmembran, Lagerbildung, ggf.
Entnahme von Knochenspånen inner-
halb des Aufbaugebietes, Einbringung
von Aufbaumaterial (Knochen und/
oderKnochenersatzmaterial), ggf. Ein-
bringung resorbierbarer oder nicht re-
sorbierbarer Barrieren — einschließ-
lich Fixierung —, ggf. Reposition des
Knochendeckels, Verschluss der Kiefer-
hæhle und Wundverschluss

3000 168,73 388,07 590,54 337,46

9130 Spaltung und Spreizung vonKnochen-
segmenten (Bone Splitting), ggf. mit
Auffçllung der Spaltråume mittels
Knochen oder Knochenersatzmateri-
al, ggf. einschließlich zusåtzlicher
Osteosynthesemaßnahmen, ggf. ein-
schließlich Einbringung resorbierba-
rer oder nicht resorbierbarer Barrieren
und deren Fixierung je Kieferhålfte
oder Frontzahnbereich, oder vertikale
Distraktion des Alveolarfortsatzes
einschließlich Fixierung, je Kieferhålf-
te oder Frontzahnbereich
Neben der Leistung nach der Num-
mer 9130 ist die Leistung nach der
Nummer 9100nicht berechnungsfåhig.

1540 86,61 199,21 303,14 173,22

9140 Intraorale Entnahme von Knochen au-
ßerhalb des Aufbaugebietes ggf. ein-

650 36,56 84,08 127,95 73,12
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

schließlichAufbereitung desKnochen-
materials und/oder der Aufnahmeregi-
on, einschließlichdernotwendigenVer-
sorgung der Entnahmestelle, je Kiefer-
hålfte oder Frontzahnbereich
Bei Entnahme von einem oder mehre-
ren Knochenblæcken ist das Doppelte
derGebçhr nachderNummer 9140be-
rechnungsfåhig. Von einem Knochen-
block im Sinne dieser Abrechnungsbe-
stimmung ist auszugehen, wenn dieser
bei der Implantation eigenståndig fi-
xiert werdenmuss.

9150 Fixation oder Stabilisierung des Aug-
mentates durch Osteosynthesemaß-
nahmen (z. B. Schrauben- oder Plat-
tenosteosynthese oder Titannetze),
zusåtzlich zu der Leistung nach der
Nummer 9100, je Kieferhålfte oder
Frontzahnbereich

675 37,96 87,32 132,87 75,92

9160 Entfernung unter der Schleimhaut lie-
gender Materialien (z. B. Barrieren —
einschließlich Fixierung—,Osteosyn-
thesematerial), je Kieferhålfte oder
Frontzahnbereich

330 18,56 42,69 64,96 37,12

9170 Entfernung imKnochen liegenderMa-
terialien durch Osteotomie (z. B.
Osteosynthesematerial, Knochen-
schrauben) oder Entfernung eines sub-
periostalen Gerçstimplantats, je Kie-
ferhålfte oder Frontzahnbereich
Die Entfernung eines Implantats ist
mit der Gebçhr fçr die Leistungen
nach denNummern 3000 und 3030 ab-
gegolten.

500 28,12 64,68 98,42 56,24

L. Zuschlåge zu bestimmten zahnårztlich-chirurgischen Leistungen

Allgemeine Bestimmungen

1. Bei nichtstationårer Durchfçhrung bestimmter zahnårztlich-chirurgischer
Leistungen in der Praxis niedergelassener Zahnårzte oder in Krankenhåusern
kænnen zur Abgeltung der Kosten fçr die Aufbereitung wiederverwendbarer
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Operationsmaterialien bzw. -geråte und/oder vonMaterialien, diemit der ein-
maligen Verwendung verbraucht sind, Zuschlåge berechnet werden.

2. Die Zuschlåge nach den Nummern 0500 bis 0530 sind nur mit dem einfachen
Gebçhrensatz berechnungsfåhig.

3. Die Zuschlåge nach den Nummern 0500 bis 0530 sind zahnårztlich-chirurgi-
sche Leistungen

— nach den Nummern 3020, 3030, 3040, 3045, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130,
3140, 3160, 3190, 3200, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280 in Abschnitt D,

— nach den Nummern 4090, 4100, 4130 und 4133 in Abschnitt E sowie

— nach den Nummern 9010, 9020, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150,
9160 und 9170 in Abschnitt K zuzuordnen.

4. Die Zuschlåge sind in der Rechnung unmittelbar im Anschluss an die zuge-
ordnete zahnårztlich-chirurgische Leistung aufzufçhren.

5. Maßgeblich fçr den Ansatz eines Zuschlages nach den Nummern 0500 bis
0530 ist die erbrachte zahnårztlich-chirurgische Leistung mit der hæchsten
Punktzahl. Eine Zuordnung des Zuschlags nach den Nummern 0500 bis 0530
zu der Summe der jeweils ambulant erbrachten einzelnen zahnårztlich-chir-
urgischen Leistungen ist nicht mæglich.

6. Die Zuschlåge nach denNummern 0500 bis 0530 sind nicht berechnungsfåhig,
wenn der Patient an demselben Tagwegen derselben Erkrankung in stationåre
Krankenhausbehandlung aufgenommen wird; das gilt nicht, wenn die statio-
nåre Behandlung wegen unvorhersehbarer Komplikationen wåhrend oder
nach der nichtstationåren Operation notwendig und entsprechend begrçndet
wird.

7. Die Zuschlåge nach denNummern 0110, 0120 sowie 0500 bis 0530 sind neben
den entsprechenden Zuschlågen nach den Nummern 440 bis 445 des Gebçh-
renverzeichnisses fçr årztliche Leistungen fçr dieselbe Sitzung nicht berech-
nungsfåhig.

Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

0500 Zuschlag bei nichtstationårer Durch-
fçhrung von zahnårztlich-chirurgi-
schen Leistungen, diemit Punktzahlen
von 250 bis 499 Punkten bewertet sind,
oder zu den Leistungen nach den
Nummern 4090 oder 4130
Der Zuschlag nach der Nummer 0500
ist je Behandlungstag nur einmal be-
rechnungsfåhig. Der Zuschlag nach

400 22,50 – – –
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Nr. Leistung Punkt-
zahl

Gebçhr in C

1-fach Schwellen-
wert

Hæchst-
wert

Standard-/
Basistarif

der Nummer 0500 ist neben den Zu-
schlågen nach den Nummern 0510 bis
0530 nicht berechnungsfåhig.

0510 Zuschlag bei nichtstationårer Durch-
fçhrung von zahnårztlich-chirurgi-
schen Leistungen, diemit Punktzahlen
von 500 bis 799 Punkten bewertet sind
Der Zuschlag nach der Nummer 0510
ist je Behandlungstag nur einmal be-
rechnungsfåhig. Der Zuschlag nach
der Nummer 0510 ist neben den Zu-
schlågen nach den Nummern 0500,
0520 und/oder 0530 nicht berech-
nungsfåhig.

750 42,18 – – –

0520 Zuschlag bei nichtstationårer Durch-
fçhrung von zahnårztlich-chirurgi-
schen Leistungen, diemit Punktzahlen
von 800 bis 1199 Punkten bewertet
sind
Der Zuschlag nach der Nummer 0520
ist je Behandlungstag nur einmal be-
rechnungsfåhig. Der Zuschlag nach der
Nummer 0520 ist neben den Zuschlå-
gen nach den Nummern 0500, 0510
und/oder 0530 nicht berechnungsfåhig.

1300 73,11 – – –

0530 Zuschlag bei nichtstationårer Durch-
fçhrung von zahnårztlich-chirurgi-
schen Leistungen, diemit Punktzahlen
von 1200 und mehr Punkten bewertet
sind
Der Zuschlag nach der Nummer 0530
ist je Behandlungstag nur einmal be-
rechnungsfåhig. Der Zuschlag nach
der Nummer 0530 ist neben den Zu-
schlågen nach den Nummern 0500 bis
0520 nicht berechnungsfåhig.

2200 123,73 – – –
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Begrçndung zum Gebçhrenverzeichnis
fçr zahnårztliche Leistungen

Abschnitt A
Allgemeine zahnårztliche Leistungen

Zu den Allgemeinen Bestimmungen:

Die bisher auf das Gebçhrenverzeichnis der GOØ vom 12. November 1982 Be-
zug nehmende Abrechnungsbestimmung nach Ziffer 1 zur Berechnung der allge-
meinen zahnårztlichen Beratungen nach der GOØwurde neu gefasst. Abgebildet
wird damit die bisher çbliche Anwendungspraxis der Berechnung der zahnårzt-
lichen Beratungen nach den Nummern 1 und 3 des Gebçhrenverzeichnisses der
GOØ.

Zu den Leistungen nach den Nummern 0030 und 0040:

Eine Differenzierung zwischen Heil- und Kostenplånen auf Anforderung und
solchen ohne Anforderung ist entbehrlich. Die bisherige GOZNummer 002 ent-
fållt daher.

Nach der Nummer 0040 kænnen auch Heil- und Kostenplåne bei funktionsana-
lytischen und funktionstherapeutischen Maßnahmen berechnet werden.

Die neu eingefçgte Abrechnungsbestimmung schließt die Abrechnung von Heil-
und Kostenplånen nach den Nummern 0030 und 0040 im gleichen Behandlungs-
fall nebeneinander aus. Fçr Behandlungsfålle, in denen aufgrund der komplexen
Versorgung planerische Leistungen z. B. sowohl bezçglich der geplanten prothe-
tischen als auch der funktionsanalytischen oder kieferorthopådischen Leistungen
erforderlich sind, kann der im Einzelfall hæhere Aufwand ggf. bei der Bemessung
des Honorars innerhalb des Gebçhrenrahmens berçcksichtigt werden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 0050 und 0060:

Die Nebeneinandererbringung und -berechnung der Leistungen nach den Num-
mern 0050 und 0060 ist im Regelfall nicht erforderlich. Erfolgt eine Nebeneinan-
derberechnung dieser Leistungen, ist dies in der Rechnung zu begrçnden.

Zu der Leistung nach der Nummer 0065:

Die Leistung nach derNummer 0065 bildet die optisch-elektronischeAbformung
einschließlich vorbereitenderMaßnahmen, einer einfachen digitalen Bissregistrie-
rung sowie der Archivierung je Kieferhålfte oder Frontzahnbereich ab.Neben der
Leistung nach der Nummer 0065 kann in derselben Sitzung fçr dieselbe Kiefer-
hålfte oder denselben Frontzahnbereich keine andere im Gebçhrenverzeichnis
beschriebene konventionelle Abformung berechnet werden.

Zu der Leistung nach der Nummer 0070:
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Ausgehend von in der Anwendungspraxis strittigen Einzelfållen stellt die vorge-
nommene Ergånzung klar, dass die Leistung nach der Nummer 0070 in einer Sit-
zung nur einmal berechnungsfåhig ist.

Zu den Leistungen nach den Nummern 0080 bis 0100:

Die Leistung nach der Nummer 0090 ist im Regelfall nur einmal je Zahn und Sit-
zung berechnungsfåhig. Eine routinemåßige Berechnung je Einstich ist nicht zu-
låssig. Eine mehr als einmalige Berechnung je Zahn ist im Ausnahmefall mæglich.
Dies ist dann in der Rechnung zu begrçnden.

Die Leitungsanåsthesie nach der Nummer 0100 wird im Regelfall nur einmal je
Sitzung und Kieferhålfte erforderlich sein. Bei lang andauernden Eingriffen oder
Versagen der Leitungsanåsthesie ist eine weitere Berechnung zulåssig. Diese be-
sonderenUmstånde sollten zur Vermeidung vonNachfragen vomZahnarzt in der
Rechnung angegeben werden. Dies gilt auch fçr die im Einzelfall notwendige Er-
bringung und Berechnung einer Infiltrationsanåsthesie und einer Leitungsanås-
thesie in derselben Kieferhålfte und derselben Sitzung.

Die bei der Erbringung der Leistungen nach denNummern 0080 bis 0100 verwen-
deten Einmalartikel sind mit den Gebçhren abgegolten. Dies gilt bei der Leistung
nachderNummer 0080auchfçrdieverwendetenArzneimittel.BeidenLeistungen
nach den Nummern 0090 und 0100 ist das verwendete Anåsthetikum gesondert
berechnungsfåhig. Bei der Ausgliederung der nunmehr gesondert berechnungsfå-
higenAnåsthetika ist nachdenAngabenderBZØKdavonauszugehen,dassderzeit
jeAnåsthesieleistungnachdenNummern 0090oder0100durchschnittlich0,7Kar-
pullen mit Kosten von durchschnittlich rd. 0,5 Euro verwendet werden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 0110 und 0120:

Die Leistungen nach den Nummern 0110 und 0120 bilden fçr einige Leistungen
der Abschnitte C, D, E und K nach dem Vorbild der GOØ Zuschlåge fçr die
Anwendung eines Operationsmikroskops und eines Lasers ab.

Abschnitt B
Prophylaktische Leistungen

Zu der Leistung nach der Nummer 1020:

Die Leistungsbeschreibung der Leistung nach der Nummer 1020 (lokale Fluori-
dierung) wird im Hinblick auf die pråventive Zielsetzung dieser Maßnahme er-
gånzt.

Um die pråventive Zahnheilkunde zu stårken, werden die bisherigen Mengenbe-
grenzungen angehoben. Zur Vermeidung von Kumulationseffekten kænnen ne-
ben den pråventiven Leistungen nach den Nummern 1000 und 1010 Beratungen
und Untersuchungen nach dieser Verordnung (Nrn. 0010, 4000 und 8000) sowie
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nach der GOØ, nur dann im gleichen zeitlichen Zusammenhang berechnet wer-
den, wenn sie anderen Zwecken dienen.

Zu der Leistung nach der Nummer 1030:

Die Leistung nach der Nummer 1030 beschreibt eine pråventive Leistung, bei der
mittels einer individuell angefertigten Schiene Medikamente (z. B. Chlorhexidin)
zur Kariesvorbeugung und initialen Kariesbehandlung angewandt werden. Die
Behandlung erfolgt in der Regel in Serienmit jeweils 10 Sitzungen; innerhalb eines
Jahres werden typischerweise bis zu 3 Serien durchgefçhrt. Bei Verwendung von
Medikamenten zur Fluoridierung sind in aller Regel deutlich weniger Sitzungen
notwendig. Daher ist bei Anwendung solcherMedikamente einemehr als vierma-
lige Berechnung innerhalb eines Jahres in der Rechnung zu begrçnden. Die Kos-
ten fçr die zahntechnische Herstellung einer individuell gefertigten Schiene als
Medikamententråger sind gesondert berechnungsfåhig.

Zu der Leistung nach der Nummer 1040:

Die professionelle Zahnreinigung (PZR) ist eine håufig mit pråventiver Zielset-
zung oder im Vorfeld einer Parodontalbehandlung durchgefçhrteMaßnahme, die
auch an qualifizierte nichtzahnårztliche Fachangestellte delegiert werden kann.
Mit der Aufnahme in das Gebçhrenverzeichnis der GOZ wird eine transparente
Abrechnung dieser Leistung ermæglicht und das bisher heterogene Abrechnungs-
geschehen vereinheitlicht.

Abschnitt C
Konservierende Leistungen

Zu der Allgemeinen Bestimmung:

Die Allgemeine Bestimmung stellt klar, dass nur einmal verwendbare Nickel-Ti-
tan Instrumente zur Wurzelkanalaufbereitung gesondert berechnungsfåhig sind.
Es handelt sich im Vergleich zu herkæmmlichen Instrumenten um deutlich kos-
tenaufwendigere Instrumente, die im Einzelfall auch sehr schwierige Wurzelka-
nalaufbereitungen ermæglichen.

Zu der Leistung nach der Nummer 2000:

Die vom Aufwand mit einer Versiegelung von Zahnfissuren vergleichbare Glatt-
flåchenversiegelung wird in der Leistungsbeschreibung der GOZ Nr. 2000 er-
gånzt. Hierunter fållt auch die Bracketumfeldversiegelung.

Zu der Leistung nach der Nummer 2020:

Die auf Vorschlag der BZØK erfolgte Neugestaltung der Leistungsbeschreibung
ermæglicht die bisher gebçhrenrechtlich nicht zulåssige gesonderte Berechnung
eines speicheldichten temporåren Verschlusses bei Versorgungen mit Einlagefçl-
lungen, endodontischen Behandlungen, der Ûberkappung und der Behandlung
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der Caries profunda. Bei dem temporåren Verschluss von kariæsen Låsionen (z. B.
als Notfallmaßnahme etwa bei Verlust einer Fçllung) ist eine ggf. notwendige Er-
weiterung oder Anpassung der Kavitåt Leistungsbestandteil der GOZ Nr. 2020.

Zu der Leistung nach der Nummer 2030:

Die im bisherigen Gebçhrenrecht nicht abschließend geklårte Frage, ob die Leis-
tung nach der Nummer 2030 je Kieferhålfte bzw. Frontzahnbereich nur hæchs-
tens einmal (Maßnahmen beim Pråparieren und/oder Fçllen von Kavitåten) oder
zweimal (Maßnahmen beim Pråparieren oder Fçllen von Kavitåten) je Sitzung
berechnungsfåhig ist, wird durch die neu eingefçgte Abrechnungsbestimmung
geklårt. Die Leistung nach der Nummer 2030 kann je Kieferhålfte oder Front-
zahnbereich je Sitzung hæchstens zweimal berechnet werden, wenn mindestens
eine besondere Maßnahme beim Pråparieren und mindestens eine besondere
Maßnahme beim Fçllen von Kavitåten erbracht wird.Werden mehrere besondere
Maßnahmen in derselben Kieferhålfte oder im Frontzahnbereich nur beim Pråpa-
rieren erbracht, kann die Leistung nach der Nummer 2030 nur einmal je Sitzung
berechnet werden. Gleiches gilt, wenn mehrere besondere Maßnahmen nur beim
Fçllen von Kavitåten erbracht werden. Der mit dieser Neuregelung verbundene
Anstieg der berechnungsfåhigen Leistungen nach der Nummer 2030 ist bei der
Kalkulation der finanziellen Auswirkungen berçcksichtigt worden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2050 bis 2120

Die Fçllungsleistungen werden neu strukturiert. Die Nrn. 2050, 2070, 2090 und
2110 bilden die plastischen Fçllungen ohne Verwendung von Kompositmateria-
lien in Adhåsivtechnik unterschiedlichen Umfangs ab. Die Leistungen nach den
Nummern 2060, 2080, 2100 und 2120 beschreiben die entsprechenden Fçllungen
unter Verwendung von Kompositmaterialien in Adhåsivtechnik, das heißt insbe-
sondere mit obligatorischer Lichtaushårtung und fakultativem Einsatz der Mehr-
schichttechnik. Der Begriff Adhåsivtechnik wird als Oberbegriff fçr die
Schmelz-Dentin-Adhåsivtechnik und die Schmelz-Adhåsiv-Technik verwendet.
Ein mæglicher hæherer Aufwand bei der Anwendung der Mehrfarbentechnik und
bei einer speziellen Farbanpassung kann einzelfallbezogen bei der Bemessung der
Honorare innerhalb des Gebçhrenrahmens berçcksichtigt werden. Die Leistun-
gen nach den Nummern 2060, 2080, 2100 und 2120 umfassen ggf. auch Unterfçl-
lungen und die Anwendung von Formungshilfen.

Die bisherige Leistung nach der Nummer 213 „Parapulpåre oder intrakanalåre
Stiftverankerung einer Fçllung oder eines Aufbaus“ ist nach Angaben der BZØK
fachlich obsolet. Diese Leistung wurde daher nicht in das Gebçhrenverzeichnis
der neuen GOZ çbernommen.

Wegen zahnmedizinisch gleichwertiger, aber kostengçnstigerer Behandlungsal-
ternativen ist die bisherige Leistung nach derNummer 214 (gehåmmerte Fçllung)
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allenfalls als Verlangensleistung anzusehen. Auch diese Leistung wurde daher
nicht in das Gebçhrenverzeichnis der neuen GOZ çbernommen.

Zu der Leistung nach der Nummer 2130:

Die bisher nach Græße der Fçllung differenzierte Abbildung der Politur einer
Amalgamfçllung in einer auf das Legen der Fçllung folgenden Sitzung wird ge-
åndert. Die Politur wird in einer Leistung zusammengefasst. Diese gilt die Politur
bzw. das Finieren jeder Fçllung (z. B. Amalgam oder Kompositmaterialien) in
einer gesonderten Sitzung nach dem Legen der jeweiligen Fçllung unabhångig
von derGræße der Fçllung ab.Die Leistung ist auch berechnungsfåhig, wenn z. B.
bereits långer vorhandene Fçllungen nachpoliert werden mçssen.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2150 bis 2170:

Im Rahmen der Neubewertung einiger Leistungen wird auch die Punktzahl der
Leistungen nach den Nummern 2150 bis 2170 (Einlagefçllungen) angehoben. Im
Gegenzug wird von der Annahme der BZØK ausgegangen, dass kçnftig im
Durchschnitt der 2,3fache Gebçhrensatz berechnet wird.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2180 bis 2197:

Die Leistungen nach den Nummern 2180, 2195 und 2197 kænnen entsprechend
den durchgefçhrten Leistungen auch nebeneinander berechnet werden. Die Leis-
tung nach derNummer 2180 umfasst den plastischenAufbau.Dieser kannmit der
Leistung nach der Nummer 2195 kombiniert werden. Bei einem gegossenen Auf-
bau (Nummer 2190) entfållt diese Mæglichkeit aus fachlich zahnmedizinischen
Grçnden. Die Leistung nach der Nummer 2197 gilt den Mehraufwand fçr eine
adhåsive Befestigung z. B. eines plastischen Aufbaumaterials (Nummer 2180)
oder eines Schraubenaufbau bzw. Glasfaserstift (Nummer 2195) ab. Dabei kann
die Leistung nach der Nummer 2197 nur einmal je Sitzung und Zahn berechnet
werden, da die Aufzåhlung der adhåsiv zu befestigenden Teile kumulativ angelegt
ist. Der denkbare hæhere Aufwand bei adhåsiver Befestigung mehrerer Teile im
Rahmen des Aufbaus eines Zahnes kann einzelfallbezogen bei der Bemessung des
Honorars im Gebçhrenrahmen berçcksichtigt werden.

Neben Einlagefçllungen (Nummern 2150 bis 2170) kænnen die Aufbauleistungen
nach denNummern 2180 bis 2195 nicht berechnet werden. Je Zahn kann die Leis-
tung nach den Nummern 2180 oder 2190 und/oder 2195 nur einmal berechnet
werden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2200 bis 2220:

Die Versorgung eines Implantates mit einer Vollkrone ist nach der Leistung nach
der Nummer 2200 zu berechnen; die Berechnung der Leistung nach der Num-
mer 2210 im Zusammenhang mit der Versorgung eines Implantates ist nicht zu-
låssig.
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In die Leistung nach der Nummer 2220 wird auch die Versorgung eines Zahnes
mit einemVeneer aufgenommen. Die Versorgung eines Zahnesmit einem konfek-
tionerten Inlay ist nicht mit dieser Gebçhrenposition berechnungsfåhig. Eine sol-
che Versorgung wåre allenfalls analog mit den fçr Einlagefçllungen oder Kompo-
sitrestaurationen vorhandenenGebçhrenpositionen und einem innerhalb des Ge-
bçhrenrahmens zu bemessenden Honorars zwischen den beiden vorgenannten
Versorgungen berechnungsfåhig.

Zur Klarstellung werden die Verschraubung und die Abdeckungmit Fçllungsma-
terial als Leistungsbestandteil der Einlagefçllungen und Kronenversorgungen er-
gånzt. Ebenso wird klargestellt, dass Teilkronen und Kronen jeder zahntechni-
schen Ausfçhrung (z. B. keramische, galvanische und glaskeramische Verblend-
kronen) zu den in den Leistungen nach den Nummern 2200 bis 2220
beschriebenen Voll- und Teilkronen zuzuordnen sind.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2230 bis 2240:

Bei einer nicht vollendeten Implantatversorgung kann die Leistung nach der
Nummer 2230 berechnet werden, sobald die Abdrucknahme erfolgt ist.

Die neu eingefçgte Abrechnungsbestimmung stellt klar, dass Teilleistungen nur
dann berechnet werden kænnen, wenn die Fortfçhrung der Versorgung aus medi-
zinischen Grçnden oder aufgrund anderer objektiver Grçnde nicht mæglich war.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2260 und 2270:

Die Leistungen nach den Nummern 2260 und 2270 kænnen nicht nur fçr die Pro-
visorien bei Teil- bzw. Vollkronenversorgungen, sondern auch fçr die provisori-
sche Versorgung bei Einlagefçllungen (Nummern 2150 bis 2170) berechnet wer-
den. Die Leistungen beinhalten auch die Entfernung des Provisoriums.

Zu der Leistung nach der Nummer 2290:

Die Entfernung einer Teilkrone oder eines Veneers werden zur Klarstellung in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen. Die Entfernung anderer Teile kann auch
nach der Nummer 2290 berechnet werden, wenn diese einen vergleichbaren Auf-
wand auslæst.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2310 und 2320:

In die Leistungen nach den Nummern 2310 und 2320 werden die Wiedereinglie-
derung bzw. das Wiederherstellen einer Teilkrone und eines Veneer als vergleich-
bare Leistungen aufgenommen.

Zu den Leistungen nach den Nummern 2330 und 2340:

Bei den Leistungen nach den Nummern 2330 und 2340 wird zur Klarstellung die
Abrechnung der Leistung auf eine Kavitåt bezogen.
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Zu der Leistung nach der Nummer 2380:

Zur Klarstellung wird das Wort „avitalen“ eingefçgt.

Zu der Leistung nach der Nummer 2390:

Die Leistung nach der Nummer 2390 kann allenfalls im Rahmen einer Notfallbe-
handlung angezeigt sein. Sie ist nur als selbståndige Leistung berechnungsfåhig
und nicht z. B. als Zugangsleistung zur Erbringung der Leistungen nach den
Nummern 2410 und 2440.

Zu der Leistung nach der Nummer 2400:

Die Leistung nach der Nummer 2400 kann jeWurzelkanal und Sitzung hæchstens
zweimal berechnet werden.

Zu der Leistung nach der Nummer 2410:

Die Aufbereitung eines Wurzelkanals nach der Nummer 2410 ist als Gesamtleis-
tung auch bei Durchfçhrung in mehreren Sitzungen grundsåtzlich nur einmal be-
rechnungsfåhig. Hiervon kann in zwei Fållen abgewichen werden. Erfolgt nach
der Aufbereitung eine definitive Versorgung des Kanals und ist danach eine wei-
tere Aufbereitung notwendig, kann die Leistung nach der Nummer 2410 erneut
berechnet werden. Bei anatomischen Besonderheiten kann eine Aufbereitung des
Wurzelkanals ggf. nicht in einer Sitzung erfolgen. Nach Angaben der BZØK lie-
gen solche Besonderheiten in rd. 10 Prozent der Wurzelkanalaufbereitungen vor.
Auch in diesen Fållen kann die Leistung nach derNummer 2410 erneut berechnet
werden. Die Berechnung der Nummer 2410 ist aber bei dieser Fallkonstellation
auf hæchstens zweimal je Aufbereitung eines Kanals— bezogen auf den gesamten
Aufbereitungsvorgang bis zur definitiven Fçllung — begrenzt. Im Einzelfall da-
rçber hinausgehende erheblich hæhere Aufwånde kænnen einzelfallbezogen bei
der Bemessung des Honorars im Gebçhrenrahmen berçcksichtigt werden.

Abschnitt D
Chirurgische Leistungen

Zu den Allgemeinen Bestimmungen:

Die Allgemeinen Bestimmungen vor Abschnitt D werden neu gefasst, um einige
in der Anwendung derGOZbisher strittige Anwendungsfragen zu klåren und die
gesondert berechnungsfåhigen Materialien von den mit den Honoraren abgegol-
tenen Materialien abzugrenzen.

Zu den Leistungen nach den Nummern 3040 und 3045:

Das Wort „tief“ vor dem Wort „verlagert“ in der bisherigen GOZ-Nummer 304
wird gestrichen, weil es sich fçr die Abgrenzung dieser Leistung und der GOØ
Nr. 2650 als nicht hilfreich erwiesen hat. Die neu in das Gebçhrenverzeichnis der
GOZ aufgenommene Leistung nach derNummer 3045 entspricht inhaltlich weit-
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gehend der GOØNr. 2650. Sie ist dabei stårker auf die Entfernung eines retinier-
ten Zahnes abgestellt. Damit wird das in der Anwendungspraxis auftretende Pro-
blem der Abgrenzung dieser Leistung zur Germektomie (Nr. 3270) gelæst.

Zu der Leistung nach der Nummer 3070:

Die Leistung nach der Nummer 3070 ist — wie bereits bisher — nur als selbstån-
dige Leistung berechnungsfåhig. Dieser Zusatz in der Leistungsbeschreibung be-
tont nochmals das in § 4 Abs. 2 Satz 2 GOZ festgelegte Prinzip der Zielleistung.
Es soll damit ausgeschlossen werden, dass diese Leistung als notwendiger Leis-
tungsbestandteil einer anderen, umfassenderen Leistung zusåtzlich berechnet
wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn es sich um Zugangsleistungen oder der eigent-
lichen Hauptleistung vorangehende oder nachgeschaltete Begleitverrichtungen
handelt, die immer odermit einer erkennbaren Regelmåßigkeit mit derHauptleis-
tung verknçpft sind. Mit dem Zusatz „als selbståndige Leistung“ ist jedoch nicht
gemeint, dass diese Leistung nur als einzige oder alleinige Leistung berechnet wer-
den kann.

Zu der Leistung nach der Nummer 3100:

Die Leistung nach der Nummer 3100 bildet die plastische Deckung im Rahmen
einer Wundversorgung ab. Diese Leistung soll kleinere im Rahmen einer Wund-
versorung einschließlich einer erforderlichen Periostschlitzung auftretende Ein-
griffe abbilden. Eine Periostschlitzung erfçllt im Rahmen der Wundversorgung
nicht den Leistungsinhalt der Leistung nach der Nummer 3100. Ortsgleiche Ein-
griffe ohne Verlagerung von Weichgewebe sind jedoch mit den Gebçhren fçr die
operativen Leistungen abgegolten und nicht gesondert berechnungsfåhig. Die
Leistung nach der Nummer 3100 kann neben anderen operativen Leistungen be-
rechnet werden.

Zu der Leistung nach der Nummer 3240:

Die Leistung nach der Nummer 3240 beschreibt Vestibulumplastiken oder
Mundbodenplastiken kleineren Umfangs fçr einen Bereich von bis zu zwei ne-
beneinanderliegenden Zåhnen oder einen vergleichbar großen Bereich am zahn-
losen Kieferabschnitt. Operative Eingriffe græßeren Umfangs sind nach den
Nummern GOØ 2675 (Kieferhålfte oder Frontzahnbereich) oder 2676 (totale
Mundboden- oder Vestibulumplastik) zu berechnen. Die Gingivaextensionsplas-
tik wird wegen des vergleichbaren Aufwandes in die Leistung nach der Num-
mer 3240 einbezogen.

Zu der Leistung nach der Nummer 3290:

Die in der Beschreibung der Leistung nach der Nummer 3290 enthaltene Formu-
lierung „als selbståndige Leistung“ bedeutet nicht, dass die Kontrolle nur als ein-
zige Leistung berechnet werden kann. Ausgeschlossen ist die gesonderte Berech-
nung dann, wenn die Kontrolle als unselbståndige Teilleistung einer in gleicher
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Sitzung anfallenden anderen, umfassenderen Leistung anzusehen ist. Zur Klar-
stellung wird die Leistung auf die Kieferhålfte bzw. den Frontzahnbereich bezo-
gen.

Zu den Leistungen nach den Nummern 3300 und 3310:

Die Leistungen nach den Nummern 3300 und 3310 werden auf ein Operations-
gebiet bezogen, das als Raum einer zusammenhångenden Schnittfçhrung definiert
wird. Ummægliche unangemessene Mengenausweitungen zu begrenzen, kænnen
diese Leistungen hæchstens zweimal je Sitzung und Kieferhålfte bzw. Frontzahn-
bereich berechnet werden. Die Nebeneinanderberechnung der Nachbehandlung
und der chirurgischen Wundrevision sowie der Blutstillung nach der Num-
mer 3060 wird ausgeschlossen.

Bei der Leistung nach der Nummer 3310 wird die Vorgabe „als selbståndige Leis-
tung“ der GO-Zalt Nr. 331 gestrichen. Der Ausschluss anderer kleiner operativer
Leistungen erfolgt in der Abrechnungsbestimmung zu der Nummer 3200.

Abschnitt E
Leistungen bei Erkrankungen der Mundschleimhaut

und des Parodontiums

Zu den Allgemeinen Bestimmungen:

Die Allgemeinen Bestimmungen zu Abschnitt E wurden neu gefasst. ImWesent-
lichen werden die in den einzelnen Leistungen des Abschnitts E enthaltenen und
nicht gesondert berechnungsfåhigen Leistungen der primåren Wundversorgung
konkretisiert und diejenigen Materialien beschrieben, die gesondert berechnet
werden kænnen.

Zu den Leistungen nach den Nummern 4000 und 4005:

Die Beschreibung der Leistung nach der Nummer 4000 wird allgemeiner gefasst.
Die Leistung nach der Nummer 4005 beschreibt die Erhebung und Dokumenta-
tion eines oder mehrerer Gingivalindices oder Parodontalindices (z. B. des Par-
odontalen Screening-Index PSI). Werden aufgrund einer besonderen Schwierig-
keit des einzelnen Krankheitsfalles mehrere Indices erhoben und dokumentiert,
kann dies bei der Bemessung des Honorars innerhalb des Gebçhrenrahmens be-
rçcksichtigt werden. Die Begrenzung der Berechnungsfåhigkeit dieser Leistung
auf zweimal pro Jahr ist fachlich vertretbar.

Zu den Leistungen nach den Nummern 4020 und 4025:

In die Leistung nach der Nummer 4020 wird die Taschenspçlung als fakultative
Leistung einbezogen. Die neu aufgenommene Leistung nach der Nummer 4025
bildet die antibakterielle Behandlung mit gezielter Einbringung von antibakteri-
ellen Substanzen in den subgingivalen Raum ab. Davon zu unterscheiden sind
einfache Taschenspçlungen, die nach der Nummer 4020 berechnungsfåhig sind.
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Die subgingival eingebrachten antibakteriellen Substanzen wie z. B. bestimmte
Materialien, die antibiotisch wirksame Substanzen abgeben, sind gesondert be-
rechnungsfåhig.

Zu den Leistungen nach den Nummern 4050 und 4055:

Die Leistungen nach den Nummer 4050 und 4055 beschreiben im Kern die bis-
lang der GOZalt Nummer 405 zugeordnete Entfernung der harten und weichen
Zahnbelåge. Es erfolgt eine Differenzierung zwischen ein- und mehrwurzeligen
Zåhnen, um dem unterschiedlichen Aufwand Rechnung zu tragen. Darçber hin-
aus sind diese Leistungen in einemZeitraum von 30Tagen nach derDurchfçhrung
fçr denselben Zahn nicht erneut berechnungsfåhig. Innerhalb dieses Zeitraums
kann die Leistung nach der Nummer 4060 berechnet werden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 4070 und 4075:

Die Leistungen nach den Nummern 4070 und 4075 beschreiben imWesentlichen
die bisher der GOZalt Nummer 407 zugeordneten parodontal-chirurgischen
Leistungen. Es erfolgt aufgrund des unterschiedlichen Aufwandes eine Differen-
zierung nach ein- und mehrwurzeligen Zåhnen.

Zu der Leistung nach der Nummer 4110:

Die Leistung nach der Nummer 4110 beschreibt das Auffçllen von parodontalen
Knochendefekten mit Aufbaumaterial, das aus Knochen oder Knochenersatzma-
terial bestehen und ggf. auch regenerativ wirksame Proteine enthalten kann. Die
Leistung beinhaltet auch die fakultative Entnahme vonMaterial imAufbaugebiet.
Werden neben einer Entnahme vonMaterial (z. B. Knochenmaterial) im Aufbau-
gebiet auch regenerativ wirkende Proteine eingebracht, so kann ein sich im Ein-
zelfall ergebender erhæhter Zeitbedarf bei der Bemessung desHonorars innerhalb
des Gebçhrenrahmens berçcksichtigt werden.

Die Leistung nach derNummer 4110 ist mit der Leistung nach der Nummer 4138
kombinierbar, die die zusåtzliche Verwendung einerMembran— bezogen auf die
Behandlung eines Zahnes oder Implantates — zur Behandlung eines Knochende-
fektes abbildet. Die Leistungen nach den Nummern 4110 und 4138 kænnen auch
im Rahmen von chirurgischen Behandlungen indiziert sein und sind dann auch
nach den genannten Nummern berechnungsfåhig.

Die Kosten fçr einen im Rahmen der Erbringung der Leistung nach der Num-
mer 4110 genutzten einmal verwendbaren sogenannten Knochenkollektor oder
-schaber sind gesondert berechnungsfåhig.

Zu den Leistungen nach den Nummern 4130 bis 4136:

Die Leistung nach der Nummer 4130 umfasst die Gewinnung — ggf. einschließ-
lich der Versorgung der Entnahmestelle — und die Transplantation von Schleim-
haut. Die Leistung nach der Nummer 4130 ist je Transplantat berechnungsfåhig.
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Die neu in das Gebçhrenverzeichnis eingefçgte Leistung nach der Nummer 4133
bildet die Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe ab und beinhaltet
auch die ggf. notwendige Versorgung der Entnahmestelle. Die Berechnung dieser
Leistung erfolgt je Zahnzwischenraum. Die Osteoplastik oder die Kronenverlån-
gerung sowie die Tunnelierung als selbstståndige Leistungen werden in der Leis-
tung nach der Nummer 4136 beschrieben.

Zu der Leistung nach der Nummer 4138:

Die Leistung nach der Nummer 4138 umfasst die Verwendung einer Membran
zur Behandlung von Knochendefekten einschließlich der Fixierung der Mem-
bran. Diese Leistung kann ggf. mit dem Auffçllen von parodontalen Knochende-
fekten mittels Knochen-, Knochenersatzmaterial oder regenerativ wirkenden
Substanzen nach der Nummer 4110 kombiniert werden.

Abschnitt F
Prothetische Leistungen

Zu den Leistungen nach den Nummern 5000 bis 5040:

Die bisher durchschnittlich bei den Leistungen nach denNummern 5000 bis 5040
(Nummern 500 bis 504 GOZalt) berechneten Gebçhrensåtze liegen deutlich çber
dem 2,3 fachenGebçhrensatz. Auf Vorschlag der BZØKwurden die Punktzahlen
dieser Leistungen erhæht. Die BZØK geht im Gegenzug davon aus, dass nach In-
krafttreten dieser Verordnung im Mittel der 2,3fache Gebçhrensatz berechnet
wird. Diese Annahme wurde den Berechnungen zu den finanziellen Auswirkun-
gen des neuen Gebçhrenverzeichnisses zugrunde gelegt.

Die bisher gebçhrenrechtlich umstrittene aber nach Angaben der Kostentråger
weithin çbliche Nebeneinanderberechnung der Leistungen nach den Num-
mern 5080 und 5040 wird ausgeschlossen. Im Gegenzug wird die Punktzahl der
Leistung nach der Nr. 5040 erhæht.

Die Beschreibung des Leistungsumfangs der Leistungen nach den Num-
mern 5000 bis 5040 wird pråzisiert. Im Zusammenhang mit der implantatgestçtz-
ten prothetischen Versorgung stehen nur die Leistungen nach den Num-
mern 5000, 5030 oder 5040 zur Verfçgung. Die Leistung nach der Nummer 5040
ist im Zusammenhang mit der Versorgung auf einem Implantat nur dann berech-
nungsfåhig, wenn auf dem Implantataufbau ein individueller Innenkonus (bzw.
individuelleMesostruktur oder Innenteleskop) plus Außenkonus (bzw. Außente-
leskop) hergestellt wird. Der Innenkonus ist mit dem Innenteleskop/Primårteil
und der Außenkonus mit dem Außenteleskop/Sekundårteil eines Teleskops ver-
gleichbar.

Zu den Leistungen nach den Nummern 5050 und 5060:

D 2

D 2/56



Die Leistungsbeschreibung der Nr. 5050 wird hinsichtlich der Prothesenanker
pråzisiert. Durch eine neue Abrechnungsbestimmung wird klargestellt, dass die
Teilleistungen nach den Nummern 5050 und 5060 nur dann berechnungsfåhig
sind, wenn es dem Zahnarzt objektiv auf Dauer unmæglich war, die Behandlung
fortzusetzen, oder dies aus medizinischen Grçnden nicht indiziert war.

Zu der Leistung nach der Nummer 5070:

Die Ergånzung der Leistungsbeschreibung nach der Nummer 5070 mit „Prothe-
senspannen“ beschreibt die çbliche Anwendungspraxis.

Zu der Leistung nach der Nummer 5080:

Die Nebeneinanderberechnung der Leistungen nach den Nummern 5040 und
5080 wird ausgeschlossen. In den Fållen, in denen imRahmen einer Leistung nach
der Nummer 5040 eine besonders aufwendige Versorgung mit Verbindungsele-
menten erfolgt, die im Einzelfall zu einem gegençber demDurchschnitt erheblich
erhæhten Zeitaufwand fçhrt, kann dies bei der Bemessung desHonorars innerhalb
des Gebçhrenrahmens berçcksichtigt werden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 5120 und 5140:

Die Leistungen nach den Nummern 5120 und 5140 werden neu gefasst und auf
das direkte Verfahren zur Herstellung der Provisorien abgestellt. Die Entfernung
der provisorischen Brçcken bzw. Brçckenspannen oder Freiendsattel ist Leis-
tungsbestandteil und nicht gesondert berechnungsfåhig.

Zu den Leistungen nach den Nummern 5220 und 5230:

Die Leistungsbeschreibungen derNummern 5220 und 5230werden umdieDeck-
prothese erweitert.

Abschnitt G
Kieferorthopådische Leistungen

Zu den Allgemeinen Bestimmungen:

Mit der Neufassung der Allgemeinen Bestimmungen vor Abschnitt G wird die
Mæglichkeit geschaffen, dass die kieferorthopådisch tåtige Zahnårztin und der
kieferorthopådisch tåtige Zahnarzt und der zahlungspflichtige Patient unter be-
stimmten Bedingungen Vereinbarungen zu Mehrkosten fçr die im Rahmen der
kieferorthopådischen Behandlung eingesetzten Materialien treffen kænnen. Hier-
durch erhalten die Patienten hinsichtlich der fçr die kieferorthopådische Behand-
lung verwendeten Materialien græßere Wahlmæglichkeiten. Die einer Vereinba-
rung zugrunde liegenden Materialien mçssen ebenso wie die in den genannten
Gebçhrenpositionen enthaltenen Standardmaterialien zahnmedizinisch notwen-
dig sein.
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Zu der Leistung nach der Nummer 6000:

Eine mehr als viermalige Berechnung der Leistung nach der Nummer 6000 im
Rahmen einer kieferorthopådischen Behandlung ist in der Rechnung zu begrçn-
den. Die Leistung umfasst als obligatorischen Bestandteil die kieferorthopådische
Auswertung. Auch bei einer Heranziehung der Leistung im Rahmen einer Ana-
logbewertung ist eine entsprechende Auswertung obligater Leistungsbestandteil.

Zu der Leistung nach der Nummer 6010:

Die Berechnung der Leistung nach der Nummer 6010 wird zur Klarstellung auf
die Leistung nach der Nummer 0060 (Abformung beider Kiefer) bezogen.

Zu den Leistungen nach den Nummern 6030 bis 6080:

Der Leistungsinhalt der Leistungen nach denNummern 6030 bis 6080 wird nåher
beschrieben, um in der Anwendungspraxis aufgetretene Unklarheiten zu vermei-
den. Die Ergånzung des dritten Absatzes der Abrechnungsbestimmung stellt klar,
dass die Gebçhrennummern 6030 bis 6080 auch dann nur einmal in einem
Vier-Jahres-Zeitraum abgerechnet werden dçrfen, wenn besondere Behandlungs-
methoden angewandt oder besondere Therapiegeråte (z. B. Loops, Bægen, At-
tachments bei Alignern, festsitzenden Retainer oder Kunststoffschienen) verwen-
det werden.

Der vierte Absatz der Abrechnungsbestimmung stellt klar, dass neben den Leis-
tungen nach den Nummern 6030 bis 6080 die Leistungen nach den Num-
mern 6190 bis 6260 nicht berechnungsfåhig sind. Damit kænnen die çbrigen Leis-
tungen des Abschnitts G sowie diagnostische Leistungen außerhalb dieses Ab-
schnitts (z. B. Abformungen, Ræntgen) neben den Leistungen nach den
Nummern 6030 bis 6080 berechnet werden.

Zu den Leistungen nach den Nummern 6090 und 6150:

Der Bezug der Leistung nach denNummern 6090 und 6150 auf einen Kiefer wird
durch die Ergånzung der Leistungsbeschreibung klargestellt.

Zu der Leistung nach der Nummer 6190:

Die Leistung nach der Nummer 6190 kann in bestimmten Fållen auch außerhalb
einer kieferorthopådischen Behandlung indiziert sein und wåre in diesen Fållen
auch berechnungsfåhig.

Abschnitt H
Eingliederung von Aufbissbehelfen und Schienen

Zu den Leistungen nach den Nummern 7080 und 7090:

Die Leistungen nach denNummern 7080 und 7090 werden neu gefasst und gegen
die Teilleistungen bei definitivenKronen und Brçcken (Nrn. 2230, 2240, 5050 und
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5060) ausgeschlossen. Abgrenzungskriterium ist eineMindesttragezeit von 3Mo-
naten nach Eingliederung. Die Vorgabe einer Mindesttragezeit von drei Monaten
dient der Abgrenzung zu den fçr eine kçrzere Liegedauer ausgelegten Provisori-
en. Die Leistungen nach den Nummern 7080 und 7090 kænnen auch vor Ablauf
der Frist von drei Monaten berechnet werden. Falls die Mindestdauer aber nicht
erfçllt wird, kænnte dem Patienten gegençber dem Zahnarzt ein Ausgleichsan-
spruch zu kommen. Wiedereingliederungen sind imHinblick auf die Mindesttra-
gezeit unschådlich. Die Leistungen umfassen auch die Entfernung des laborgefer-
tigten Provisoriums.

Abschnitt J
Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen

Zu der Leistung nach der Nummer 8000:

Bei der Leistung nach der Nummer 8000 wird mit der Neufassung der Leis-
tungsbeschreibung klargestellt, dass unabhångig von konkret angewandten Ver-
fahren zur Analyse der Befunde der Gesamtvorgang der klinischen Befunderhe-
bung einschließlich der Dokumentation der erhobenen Befunde nach der Num-
mer 8000 zu berechnen ist. Im Zentrum der klinischen Funktionsanalyse steht
insbesondere die visuelle, nicht-instrumentelle Analyse der Bewegungsbahnen
des Unterkiefers, das Abtasten der Gelenkregion bei den Kieferbewegungen, die
Erfassung von Knack- und Reibegeråuschen, das Abtasten der Kiefer- und Hals-
muskulatur z. B. auf Verhårtungen undMyogelosen. Der bisherige Abrechnungs-
ausschluss gegençber der eingehenden Untersuchung nach der Nummer 0010
entfållt, weil die Leistung nach der Nummer 8000 nach Art und Umfang in der
Regel eine andere Zielrichtung hat.

Zu der Leistung nach der Nummer 8010:

In die Leistung nach der Nummer 8010 wird auch die vergleichbar aufwendige
Stçtzstiftregistrierung einbezogen. Darçber hinaus wird klargestellt, dass sich die
Abrechnungsbestimmung mit der hæchstens zweimaligen Berechnungsfåhigkeit
auf eine Sitzung bezieht. Die Material- und Laborkosten fçr die Bissnahme und
die Lieferung und Anbringung des Stçtzstiftbestecks sind gesondert berech-
nungsfåhig.

Zu den Leistungen nach den Nummern 8020 bis 8035:

Bei den Leistungen nach den Nummern 8020, 8030 und 8035 sind die Material-
und Laborkosten gesondert berechnungsfåhig. Dies betrifft die Kosten fçr die
Artikulation des Ober- undUnterkiefermodells im (halb) individuellen Artikula-
tor. Die Leistung nach der Nummer 8035 bildet den Leistungsinhalt der Leistung
nach der Nummer 8030 ab, wenn die Aufzeichnung elektronisch erfolgt.
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Zu den Leistungen nach den Nummern 8050 bis 8065:

Die Leistungen nach den Nummern 8050 und 8060 werden unter Anpassung der
Bewertung zur Klarstellung auf eine Sitzung bezogen. Die Leistung nach der
Nummer 8065 bildet den Leistungsinhalt der Leistung nach der Nummer 8060
ab, wenn die Aufzeichnung elektronisch erfolgt. Die Material- und Laborkosten
fçr die Einstellung des (halb) individuellen Artikulators sind bei den Leistungen
nach den Nummern 8050 bis 8065 gesondert berechnungsfåhig.

Zu den Leistungen nach den Nummern 8080 bis 8090:

Die Leistungen nach den Nummern 8080 und 8090 werden unter Anpassung der
Bewertung zur Klarstellung auf eine Sitzung bezogen.

Zu der Leistung nach der Nummer 8100:

Die Leistung nach der Nummer 8100 wird in der Bewertung angehoben. Die bis-
her geltende mengenbegrenzende Abrechnungsbestimmung wird aufgehoben,
weil im Einzelfall auch an mehr als fçnf Zahnpaaren systematische subtraktive
Maßnahmen angezeigt sein kænnen. Dabei wird davon ausgegangen, dass es bei
dieser Leistung allenfalls zu einem moderaten Mengenzuwachs von rd. 10 v. H.
kommen wird.

Abschnitt K
Implantologische Leistungen

Zu den Allgemeinen Bestimmungen:

Die Allgemeinen Bestimmungen vor Abschnitt K werden neu gefasst, um einige
in der Anwendung derGOZbisher strittige Anwendungsfragen zu klåren und die
gesondert berechnungsfåhigen Materialien von den mit den Honoraren abgegol-
tenen Materialien abzugrenzen. Zu den gesondert berechnungsfåhigen Materiali-
en gehæren auch die im Rahmen einer Geweberegeneration verwendeten Mem-
branen.

Zu der Leistung nach der Nummer 9000:

Die Leistung nach der Nummer 9000 beschreibt die vor einer Implantation erfor-
derliche Analyse und Vermessung des Kieferknochens. Die ggf. in diesem Zusam-
menhang eingesetzte individuelle Schablone wird auch als Ræntgen(mess)scha-
blone bezeichnet. Mit Hilfe dieser Schablone, in die Referenzkærper (z. B. Mess-
kugeln) eingearbeitet sind, kænnen radiologische Abstandsmessungen und
Positionierungsbefunde fçr die individuelle Planung der Implantateinbringung
genutzt werden. Die Kosten fçr die zahntechnische Herstellung dieser Schablone
sind gesondert berechnungsfåhig.
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Zu den Leistungen nach den Nummern 9003 und 9005:

Die Leistungen nach den Nummern 9003 und 9005 bilden die Nutzung spezieller
Schablonen fçr die Einbringung des Implantats in den Kieferknochen ab. Die
Leistung nach der Nummer 9003 beschreibt eine Schablone (Orientierungs- oder
Positionierungsschablone), die der Positionierung des Implantates nach protheti-
schen Maßgaben entspricht, d. h. diese Art der Schablone gibt die Implantatposi-
tion vor, die fçr eine nachfolgendeKronenversorgung gçnstig erscheint. In Erwei-
terung hierzu bildet die Leistung nach der Nummer 9005 die Anwendung einer
auf dreidimensionale Daten gestçtzten Schablone (Navigations- oder chirurgi-
sche Fçhrungsschablone) ab. Hierbei wird zusåtzlich zu der o. a. prothetischen
Positionierung des Implantates das individuelle Knochenangebot exakt berçck-
sichtigt, sodass diese Art der Schablone z. B. die Tiefenpositionierung und Win-
kelstellung des Implantates im Knochenlager vorgibt.

Zu der Leistung nach der Nummer 9010:

Die Leistung nach derNummer 9010 beschreibt die in der Regel imRahmen einer
Implantateinbringung erforderlichen Leistungen. Hierzu gehært bei Implantaten
im Rahmen einer offenen Einheilung auch ggf. das Einbringen von einem oder
mehreren Aufbauelementen (auch Gingivaformer).

Zu der Leistung nach der Nummer 9020:

Die Leistung nach der Nummer 9020 bildet die Einbringung von Implantaten
zum temporåren Verbleib ab. Zu diesen — in der Regel transgingival eingebrach-
ten— Implantaten gehæren auch die orthodontischen, imRahmen kieferorthopå-
discher Maßnahmen genutzten Implantate.

Zu der Leistung nach der Nummer 9040:

Die Leistung nach derNummer 9040 beinhaltet neben demFreilegen des Implan-
tats auch das Einfçgen eines oder mehrerer Aufbauelemente (z. B. Gingivafor-
mer) bei einem zweiphasigen Implantatsystem.

Zu der Leistung nach der Nummer 9050:

Mit der Neufassung der Leistung nach derNummer 9050 wird eine bisher gebçh-
renrechtlich strittige Frage geklårt. Die Leistung beschreibt das Auswechseln
(auch das Entfernen undWiedereinbringen) eines oder mehrerer Aufbauelemente
bei einem zweiphasigen Implantatsystem. Sie ist nur in der rekonstruktiven Phase
berechnungsfåhig. Darçber hinaus kann sie je Implantat insgesamt hæchstens
dreimal und je Sitzung hæchstens einmal berechnet werden.

Zu der Leistung nach der Nummer 9060:

Die Leistung nach der Nummer 9060 bezieht sich auf den Reparaturfall. Je Sit-
zung kann die Leistung nach derNummer 9060 nur einmal je Implantat berechnet
werden. Ein imEinzelfall erhæhterAufwand z. B. bei einer gebrochenen Schraube
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kann bei der Bemessung des Honorars im Gebçhrenrahmen berçcksichtigt wer-
den.

Zu der Leistung nach der Nummer 9090:

Die Leistung nach der Nummer 9090 beschreibt die Knochengewinnung und
-aufbereitung und -implantation im Zusammenhang mit einer Implantateinbrin-
gung. Wie auch bei der Leistung nach der Nummer 4110 sind die Kosten eines
einmal verwendbaren Knochenkollektors oder Knochenschabers gesondert be-
rechnungsfåhig.

Zu der Leistung nach der Nummer 9100:

Die Leistung nach der Nummer 9100 ist als Komplexleistung ausgestaltet und
beschreibt die Augmentation des Alveolarfortsatzes als vorbereitende oder be-
gleitendeMaßnahme fçr eine Implantateinbringung. In den Fållen, in denenmehr
als eine Leistung nach der Nummer 9100 in derselben Kieferhålfte oder Front-
zahnbereich in derselben Sitzung erbracht wird, kann der Mehraufwand bei der
Festlegung der Gebçhr innerhalb des Gebçhrenrahmens berçcksichtigt werden.
Im Rahmen der Beratungen in der AGGOZ ist darauf hingewiesen worden, dass
operative Maßnahmen zum Erhalt der Alveole („socket-preservation“) der Leis-
tung nach der Nummer 4110 zuzuordnen wåren.

Zu der Leistung nach der Nummer 9120:

Ein im Einzelfall erhæhter Aufwand bei der Erbringung der Leistung nach der
Nummer 9120, wie z. B. durch in ca. 10 bis 20 Prozent der Fålle vorliegenden
Septen, kann bei der Bemessung des Honorars im Gebçhrenrahmen berçcksich-
tigt werden.

Zu der Leistung nach der Nummer 9130:

Die Leistung nach der Nummer 9130 beschreibt sowohl die Spaltung und Sprei-
zung von Knochensegmenten als auch die vertikale Distraktion von Knochen als
Maßnahmen zur Verbesserung der Knochenverhåltnisse vor oder wåhrend einer
Implantateinbringung. Im Zusammenhang mit einer vertikalen Distraktion ist ei-
ne Einbringung resorbierbarer oder nicht resorbierbarer Barrieren zahnmedizi-
nisch nicht indiziert.

Zu der Leistung nach der Nummer 9140:

Die Leistung nach der Nummer 9140 beinhaltet die intraorale Entnahme von
Knochen z. B. amKinn oder imUnterkiefer retromolar. Die extraorale Entnahme
vonKnochen, z. B. aus demBeckenkammoder Schådelkalotte, unterliegt wie bis-
her entsprechenden Gebçhrenpositionen der GOØ. Die intraorale Einbringung
von Knochenmaterial wird durch die Leistung nach der Nummer 9100 und ggf.
9150 abgebildet.
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Abschnitt L
Zuschlåge zu bestimmten zahnårztlich-chirurgischen Leistungen

Zu den Allgemeinen Bestimmungen:

Fçr bestimmte zahnårztlich-chirurgische Leistungen werden Zuschlåge vorgese-
hen, die u. a. der Abgeltung der Kosten fçr die Aufbereitungwiederverwendbarer
Operationsmaterialien bzw. -geråte sowie vonMaterialien dienen, die mit der ein-
maligen Verwendung verbraucht sind. Die zuschlagsberechtigten Leistungen
wurden von der BZØK vorgeschlagen. Die Abrechnungsbestimmungen entspre-
chen denen, die nach Abschnitt C VIII des Gebçhrenverzeichnisses der GOØ fçr
die dort aufgefçhrten Zuschlåge gelten.
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